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i ) Bekanntmachung der Direktion
der Witt wen - Waisen - und Leib-
rentencasse vom 24. D ec. 182Z.
pudl . am 5. Januar 1826.

In unmittelbarem Auftrag  Seiner Modisicatlon
Herzoglichen Durchlaucht v. i . d. M . ^
wird hiemit öffentlich bekannt gemacht: daßWittwen-Caffe
die im 4ten Paragraph der Wittwencasse-^ '^ ""^ .
Verordnung enthaltene Vorschrift, wvrnach
die eintretenden Interessenten freywilliger Por¬
tionen, auch, nachdem§. 22. der gedachten
Verordnung, in gewissen Fällen die zur Er¬
höhung verpflichteten Herrschaftlichen Bedien¬
ten sich in den Reeeptions- Terminen persön¬
lich bey der Direktion zu sistircn haben, für
die Zukunft aufgehoben seyn solle. Dagegen
ist statt solcher persönlichen Sistirung künftig
in dem ebenfalls nach obgedachtem Paragraph
vorgeschriebenen Atteste der Aemter, Magi¬
strate oder Gerichte ferner anzufügen, daß der
attestirenden Behörde keine Umstände bekannt
seyen, aus denen die Richtigkeit der ärztli¬
chen Gesundheitsbescheinigungen zu bezweifeln
wäre.

Diese Bestimmung kommt bey der Waysen-
casse ebenfalls zur Anwendung.

A 2
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2 ) Bekanntmachung der Direction

d er W itt wen - W ai se n - und seib-
rentencasse vom 29 . Dec . 1825.
xubl . am g . Januar 1826.

Authentische Jur Vermeidung unrichtiger Angabe der,

d-Egtln ^ ^ ylcn Paragraxhs derWittwen-

Wittwm -Easse- Caffe -- Verordnung , von den Herrschaftlichen

Verordnung . Bedienten , nach Verhältniß ihrer Besoldun¬

gen , ihren Ehe - Frauen zu versichernden Pen¬

sionen stndet die Unterzeichnete Direction sich

veranlaßt , hiemittelst öffentlich bekannt zu

machen : daß bereits durch ein höchstes Re-

seript vom 18 . Junius 1800 . der obgedachte

§ . 19 . dahin authentisch interpretirt und na¬

her bestimmt worden ist , daß die im § . 19.

angegebenen Elasten allemal mit der daneben

stehenden Summe anfangen und bis zu der

nächst höheren gehen sollen , mithin schon die¬

jenigen Bedienten , .welche igooRthlr . Be¬

soldung haben , szo Rthlr . ; die , welche 120c»

Rthlr . haben , 200 Rthlr . ; u . s . w . ihren

Ehefrauen als Wittwengehalt zu versichern

schuldig sind.

g ) Regierungs - Bekanntmachung

vom/ . Jan.  xubl . am 12 . Jan . 1826.

Verlegung der Die mit dem 1 . Januar d. I . eingetretene

Termine zur Veränderung in Ansehung des Courses eines

wöchentlichen * großen Theiles der hiesigen reitenden und Bo-
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ten - Posten hat eine Verlegung der Termine Anzeigen und

sowohl zur Ausgabe dieser wöchentlichen 2tn - ^ ^ bn be¬
zeigen als Zur Annahme der für dieselben be- stimmten Jnse-

stimmten Jnserenda nothwendig gemacht . Espada,

werden demnach künftig die wöchentlichen

Anzeigen erst am Frey tage  erscheinen

unddie für dieselben bestimmtenJnserenda bis zu

Dienstag Mittag  12 Uhr  angenommeu

werden . Gleichfalls hat die gedachte Cours-

veranderung eine Verlegung der Termine zur

Ausgabe derOldenburgischen Aeirun-

gen und der Oldenbur gischen Blät¬

ter  zur Folge haben müssen , und es werden sel¬

bige , statt daß sie bisher am Montage und

Freytage erschienen sind , künftig erst am

Dienstage und Sonnabend  erscheinen

können . Die Vertheilung der gedachten Druck¬

schriften in der Stadt wird an den Tagen , wo

solche erscheinen , sofort , und die Versendung

derselben mit den zunächst abgehenden Posten

geschehen . Im übrigen behält es aber bey

den bestehenden Anordnungen in allen Puncton

sein Bewenden.

4 ) Regier un gö - Bekanntmachung

am  17 . Jan . pudl . am 20 . JaN . 1826. Bürschriften

Es haben bekanntlich seit dem Jahre ^ g"u.̂ Dnr°ch-

1788 . in den Königlich - Hannoverschen lan - tnNH °rn^

den wegen Einführung und Dnrchtrist des re -p . durch die

fremden Hornviehes  besondere Pouzey- Lande.



26o

Vorschriften bestanden , welche in neuern Zei¬
ten den Handel des hiesigen Landes mit Vieh
um so lästiger getroffen haben , als überdies
durch die Königlich Hannoversche Verordnung
vom 8 . Julius 182 z . eine eigene Eingangssteu¬
er auf das eingebracht werdende fremde Vieh
gelegt war . Durch die hiergegen gemachten
Vorstellungen hat sich die Königlich Hanno¬
versche Staats - Regierung veranlaßt gefun¬
den , jene frühern PoliZeyvorschriften zu
suspendiren,  zugleich aber zur Verhütung
der .Verschleppung der Hornvieh - Seuche an¬
derweitige Vorschriften zu erlassen.

Die desfallige Verordnung vom zten Ja¬
nuar 1826 . enthalt folgende für den Handel
des hiesigen Landes mit Hornvieh wichtige
Bestimmungen.

1) Ein jeder , welcher fremdes Hornvieh
in oder durch das Hannoversche Gebiet zum
ungewissen Vertriebe , oder um  sol¬
ches in entlegene Fettweiden zu
bringen,  transportiren will , muß mit
einem von der Obrigkeit des Orts,  wo das
Vieh bis zu seiner Abführung gewesen , über
den Gesundheitszustand des Viehes ausgestell¬
ten Passe versehen seyn.

Dieser Paß muß den Namen und das
Signalement des Viehtreibers und dessen
Knechte , die Zeit wann , und den Ort , von
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wo das Vieh abgeführt ist, auch den Ork,
wohin das Vieh zunächst getrieben werden
soll, die Stückzahl, die Beschaffenheit, das
Geschlecht, die Farbe und etwaige Abzeichen
des Viehes, auch die Buchstaben, womit das
Vieh an einem der Hörner oder Klauen mit
einem Brenneisen bezeichnet ist, und die Ver¬
sicherung enthalten, daß in dem benannten
Orte der Abführung und dessen Gegend keine
Spur einer Vieh- Seuche binnen den drey leh¬
ren Monaten sich gezeigt hat. (§. i .)

2) An Ansehung des ausländischen Vie¬
hes ist der von der auswärtigen Obrigkeit
ausgestellte Gesundheits- Paß bey dem Ein¬
gänge des Viehes in das Königreich Hanno¬
ver der Hannoverschen Gränz-Obrigkeit>vor-
zuzeigen und diese hat , nach vorgängiger des-,
fälligen,Untersuchung, die Stückzahl des Vie¬
hes und daß keine Merkmale einer anstecken¬
den Krankheit unter dem Viehe sich gezeigt
haben, auf dem Passe zu bescheinigen(§. 2.)

z) Wenn ein Viehrreiber keinen Gesund¬
heits- Paß hat, oder die Don ihm beygebrach-
ten Bescheinigungen unrichtig befunden wer¬
den, oder aber, wenn unter dem Viehe Merk-
maale einer ansteckenden Krankheit sich zei¬
gen: so ist derselbe mit dem bey sich habenden
Viehe von der (Hannoverschen) Gränz-Obrig-
keit sofort zurückzuweiscn(§. 4.)
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4 ) Wird die im Passe angegebene Anzahl
des ausländischen Viehes durch Verkauf oder
Sterbefall unter Weges vermindert : fo hat
der Viehtreiber in feinem Paffe diesen Ab¬
gang und die Art desselben durch die betreffen¬
den Orts - Obrigkeiten bescheinigen zu lassen,
um damit die verminderte Stückzahl des Vie¬
hes bey der weiteren Fort - Trift justificiren
Zu können ( § . Z. )

6 ) Ist der Viehtreiber mit einem gehö¬
rigen Gesundheits - Passe und den vorbeschrie¬
benen obrigkeitlichen Bescheinigungen verse¬
hen : so braucht er bey den übrigen auf seiner
Route befindlichen Obrigkeiten sich nicht wei¬
ter zu melden ; nur derjenigen derselben ist er
verpflichtet , den Paß oder die sonstigen Atte¬
state vorzulegen,

1 ) welche deren Einficht ausdrücklich ver¬
langt , und

2)  in deren Gerichts - Bezirke das Vieh
zum Verkaufe ausgeboten wird , oder die
Fettweiden , worin das Vieh getrieben
werden soll , belegen find . ( § . 6 . )

6 ) Die Vichtreiber dürfen bey der Ein¬
führung des Viehes in das Hannoversche nur
solche Straßen , auf welchen sich Gränz-
Steuer - Recepturen befinden , und beym Ver¬
triebe im Lande , nur öffentliche Heer - und
Fracht - Straßen betreiben . ( § . 7 . )
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7 ) Wenn Merkmaale einer ansteckenden
Krankheit unter dem vertrieben werdenden
Vieh wahrend des Vertreibens desselben im
Hannoverschen sich zeigen : so ist der Vieh¬

treiber , bcy Vermeidung von Geld - und Lei¬
besstrafen , verpflichtet , solches der Obrigkeit

des Orts , wo bas Vieh zu der Zeit sich befin¬
det , anzuzeigen . ( § . 8 . )

g ) Wurde ein Viehtreiber mit zum unge¬
wissen Vertreibe oder zum Transport in die
Fettweiden bestimmten Hornvieh auf Neben¬
wegen , oder ohne mit einem Gesundheits -Passe
und den sonstigen vorgeschriebenen Attestaten

versehen zu seyn , im Innern des ( Hannover¬
schen ) Landes betrossen werden : so wird der¬

selbe mit dem bey sich habenden Viehe ange¬
halten und für jedes Stück Vieh , worüber

kein Gesundheits - Paß oder keine Bescheini¬

gung der Granz - Obrigkeit , oder , in Anse¬
hung des Fehlenden , keine Abgangs - Beschei¬
nigung vorgezeigt werden kann , mit einer
Geldbuße von 1 Rthlr . belegt werden . Auch

hat der Viehtreiber nach der Bestimmung
derjenigen Obrigkeit , auf deren Verfügung
das Vieh angehalten ist , dasselbe , wenn es

gesund ist , entweder zuräcktreiben oder an dem
Orte , wo cs gehalten worden , so lange zu

lassen , bis dem Mangel abgeholfen ist ; wird

dasselbe dagegen ungesund befun-



den : so muß solches an dem , von derObrig-
keit dazu angewiesenen , abgelegenen Orte und
unter Beobachtung der von selbiger vorzu¬
schreibenden SicherheitS - Maßregeln so lange
aufbewahrt werden , biS von der Obrigkeit
eine schriftliche Erlaubniß zum weitern Trans¬
port crthcilt wird . ( § - g . )

9 ) Ein jeder Viehrreiber ist für seine
Knechte verantwortlich , und für alle Verge¬
hungen , welche sie sich zu Schulden kommen
lassen möchten , zu haften und einzustehen ver¬
pflichtet . ( § . in . )

10 ) Die von den Viehtreibern zu entrich¬
tenden Gebühren sind folgendermaßen be¬
stimmt . ES sind zu bezahlen:

u) für das Besichtigen , Brennen und Nach¬
zahlen deS VieheS , für jedeö vorhandene
Stück Vieh an denjenigen , welcher zu
diesem Geschäft bestellet ist , und daS
Brenn - Eisen auf seine Kosten anschaf-
fen muß , i Ggr . ; wenn das Brennen
aber nicht erforderlich , für daö Besich¬
tigen und Nachwahlen für jedes Stück
nur i Mgr . ;

d ) für die von den Gränz - Obrigkeiten we¬
gen ausländischen VieheS zu ertheilende
Bescheinigung , für die von selbigen und
anderen Obrigkeiten auSzustcllcnde Ab¬
gangs - Bescheinigung und für den , im



Falle , daß Merkmaale einer ansteckenden

Krankheit unter dem Viehe sich gezeigt
haben , bey desfalls angestellter Unter¬
suchung das Vieh aber gesund befunden

worden , zu ertheilenden schriftlichen Er-

laubnißfchein zum weitern Transport,

für jedes Stück Vieh , woraus der Paß,
die Bescheinigung oder der schriftliche

, Erlaubnißschcin lautet , 2 Ggr . ( § . 11 . )
Indem die Negierung diese Bestimmun¬

gen und Vorschriften der Hgnnoverfchen Ver¬
ordnung vom g . Januar 1826 . , welche mit
dem i . Marz d. I . in Kraft treten , zurKennt-

niß des hiesigen Publicums bringt , fordert
sie alle diejenigen hiesigen Unterthanen , wel¬
che sich mit dem Viehhandel ins Hannoversche

beschäftigen , auf , dieselben auf das Genaueste
zu befolgen und sich hierdurch vor Strafen und
sonstigen Nachtheilen zu sichern . Die etwa
weiter erforderlichen Vorschriften wegen Aus¬

stellung der Gesundheits - Pässe rc . werden
von der Herzoglichen Cammer ertheilt werden.

5) Cammer - Bekanntmachung vom
ig . Jan . xubl . am 27 . Jan . 1826.

1) Die am i c. Julius 1799 . erlasseneJntimation der
Verordnung wegen Verbots der Ausfuhr^ " vom >1. Julr
von Straßen - und andern Feldsteinen , welchei ^ gncgenBei:-
lautct : bot« der Aus-
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fuhr von Stra¬
ffen-und andern
Feldsteinen.

Da bcy der zunehmenden Seltenheit der
Feldsteine in verschiedenen Gegenden die¬
ses Herzogthnmö und den in einigen be- ^
uachbarten Ländern bestehenden Verboten
der Ausfuhr solcher Steine zu besorgen
ist, daß an diesem, zu verschiedenen An¬
lagen bey dem Deich- und Wasserbau,
zum Straßenpflasier und zu manchem
andern Gebrauche unentbehrlichen Ma¬
terial in der Folge Mangel entstehen
dürfte, wenn der davon im Lande vor¬
handene Vorrath durch Versendungen
in die Fremde vermindert würde, so
wird in Gemäßheit Höchsten Rcscripts
vom i . d. M ., die Ausfuhr aller und
jeder Arten von größer» oder kleinern
Feldsteinen ans hiesigem Herzogthume
hicmittelst, bei Strafe der Consiscatiou
und willkührlicher Herrschaftlicher Brü¬
che, gänzlich verboten, uud zugleich den
sämmtlichcn Beamten aufgegebeu, nicht
allein selbst darauf zu achten, sondern
auch durch die Unteröögte, Polizcidra- !
goner und die Pachter der Granz-Zölle, >
darauf achten zu lassen, daß dieses Aus¬
fuhrverbot genau beobachtet, und ein Ze¬
der, der solchem zuwider dergleichen ^
Steinhaus dem Lande zu führen unter¬
nehmen möchte, damit angehalten und
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zur Bestrafung Hieselbst angezeigt wer¬

de. Dem Angeber einer Übertretung

dieses Verbots wird der Werth der con-

fiscirten Steine als Belohnung zugc-

si'chert.

wird in der Folge einer Höchsten Verfügung

vom Z. Jan . d . I . nicht nur für den altern

Theil des Herzogtums wiederholt , sondern

auch auf die seit jenem Zcitpunct hinzugekom-

mencn sandestheile hiedurch ausgedehnt ; je¬

doch wird , statt der früher auf die Uebertre-

tung gesetzten willkuhrlichen Herrschaftlichen

Brüche , eine bestimmte , Zum Belauf von 1

bis g Rthlr ., eintreten.

Mit Beziehung aufdie angezogene Höchste

Verfügung wird den Aemtcrn , Kirchspiels-

und Bauervögten , Amtsbotcn , Feldhütern,

Landdragoncrn und Gränzzoll - Einnehmern

aufgegcben , auf die Befolgung des Verbots

achten zu lassen , resp . darauf zu achten.

6 ) Bekanntmachung des Oldenbur¬

ger Stadt Magistrats vom 20 . Ja¬

nuar,  xudl . am 27 . Januar  1826.

Es wird die von Herzoglicher Regierung Die dem

dem hiesigen Schornsteinfegermeister ertheilte Schornstemfe-

Jnstruction , soweit solches für die Bewohner ^

der Stadt nöthig ist , hiedurch bekannt qe - therlte Justruc-
tion betreffend.
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§ . i . Am Allgemeinen hat der Schornstein¬
feger - Meister sich mit den Vorschriften der
Vrandverordnung für die Stadt Oldenburg
vom 16 . August 1790 . und des Regicrungs-
Cr'rculars für die handdistricte vom 24 . Aan.
1817 . genau bekannt zu machen , und feine
Gesellen sowohl danach , als in Gemäßheit der
folgenden Bestimmungen zu instrniren.

§ . 2 . Der Schornstcinfegermeister ist für
sich und feine Gesellen dafür verantwortlich,
daß alle Schornsteine und Röhren in fortwäh¬
rend untadelhaftem baulichen  Stande er¬
halten werden , zu welchem Ende er solche
nach allen Seiten und Richtungen auf das
Genaueste zu untersuchen , und Mangelpöstc
zur schleunigsten Abhülfe sofort anzuzeigen har.

§ - Z» Insbesondere muß derselbe daher
auch den , vom Stadtmagistrat und den Werk-
verständigen im Herbste jedes Jahres vor¬
zunehmenden , Untersuchungen der Schornstei¬
ne und feuergefährlichen Anlagen unentgeltlich
beiwohnen , und zur Abstellung und Vermei¬
dung jeder Gefahr beizutragen suchen.

§ . 4 . Der Schornsteinfcgermeister ist für
sich und seine Gesellen für die Reinhal¬
tung  der Schornsteine und Röhren in den
ihm anvertrauten Districten in der Maaße
verantwortlich , daß derselbe:
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' 3 ) die mit den Hausbewohnern geschlosse¬
nen Aecorde wegen Reinigung der Schorn¬
steine auf das Gewissenhafteste erfüllen,
den an ihn ergangenen Aufforderungen

schleunigst Nachkommen , und Säumige
zu rechter Zeit erinnern muß.

b ) Wenn kein Aeevrd mit ihm getroffen

ist , so muß derselbe sich in der Regel
bei jedem Hausbewohner g.mal im Jah¬
re und zwar um Ostern , Johannis , Mi¬
chaelis und Weihnachten melden , und
die Schornsteine Nachsehen . Bei Brau¬
ern , Branntweinbrennern und Beckern

ist er indessen gehalten , seine Dienste mo¬
natlich anzubieten.

§ . Z. ES bleibt zwar jedem Hausbewoh¬

ner unbenommen , die Reinigung seiner
Schornsteine und Röhren selbst zu verrichten,

oder durch Andere verrichten zu lassen , indes¬
sen wird hierdurch die Verpflichtung nicht

aufgehoben , selbige , nach den im § . 4 . enthal¬
tenen Bestimmungen , durch den Schornstein¬

fegermeister oder seine Gesellen Nachsehen
und wenigstens  2mal im Jahre durch solche

gehörig reinigen  zu lassen , welches zu der
passendsten Zeit und in den , für die Haushal¬
tung gelegensten Stunden geschehen muß.

§ . 9 . Bei jedem Brande in und nahe
bei der Stadt muß sich der Schornsteinfeger-



rneister mit seinen Gesellen einstnden, und
find diese, so wie auch die Gesellen, auf dem
Lande, wo deren Hülfe bei entstehendem
Feuer möglich ist, zur thatigsten Mitwirkung
der Löschung und Abwendung größerer Ge¬
fahr verpflichtet, wo sie dann den Umstan¬
den nach, wenn sie sich dabei auszeichnen, auf
eine Prämie Anspruch machen können.

§. 10. An Gebühren hat der Schorn¬
steinfegermeister sich für diejenigen Schorn¬
steine, welche er nicht in Accord hat , bis
weiter mehr nicht zu berechnen, als : i ) für
einen großen Küchenschornstein, in großen 2
oder mehrstöckigen Gebäuden 18  Gr . Cour.,
2) für einen gewöhnlichen Schornstein 12
Gr . Cour., für einen kleinen Nebenschorn¬
stein 8 Gr . Cour. , 4) für einen Ofen und
Ofen- Röhre 6. Gr . Cour.

7) Cammerbekanntmachung vom  Z.
Febr. pudl.  10 . Februar 1826.

Warnung vor Es ist in diesen Tagen eine falsche Han-

Mr Ha"nnov̂ uoversche Pistole mit der Jahreszahl 181z . ,
scher Pistolen die im hiesigen Lande in Umlauf gesetzt war,

^ Cammer eingesandt worden, welche
wegen ihrer Ähnlichkeit mit den ächten
leicht Täuschungen verursachen könnte. Sie
besteht aus Kupfer, das stark vergoldet, oder
mit einem dünnen̂Goldblkch plattirt ist, hat
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etwas mehr als das Gewicht eines Dukatens,
aber gar keinen Werth . Von den achten

Hannoverschen Pistolen vom Jahre 181Z . un¬
terscheidet sie sich außerdem durch folgende
Kennzeichen:

i ) das Gepräge ist ungleich gröber und
- schlechter;

s ) die Umschrift an beiden Seiten der fal¬
schen Münze ist etwas weiter vom Ran¬

de entfernt , als aus den achten ; die Buch¬
staben derselben sind ein wenig größer,

aber rauh und unrein;

z ) das Königliche Wappen ist auf der

falschen Münze etwas kleiner , als auf
der ächten , und ziemlich undeutlich ge¬
stochen . In der Umschrift auf dem das¬

selbe umschlingenden Hosenbandsorden,,
deren Buchstaben sehr undeutlich sind,

steht sau statt soil , v statt Zt und xens
statt xonsk.

Da diese falsche Münze nicht gegossen,

sondern geprägt stst, ° und daher wahrscheinlich
manche Stücke davon in Umlauf gesetzt sind,

so wird das Publicum vor deren Annahme
gewarnt.

B



8 ) Regicrungs - Bekanntmachung

vom 11 . Febr ., xudl . am 17 . Febr.
1826.

Verbot des Ab- Da mehrmals Fälle vorgekemmcn sind,

Mün -en 7rf zinnerne Knöpfe , auf deren einen Seite
Knö/ft von man , zum Zierrath , hiesige und fremde , hier

Sinn oder son- fände coursirende Münzen abgcdruckt hat,

oder^ sô st-ĝ nachdem das Auge abgebrochen worden , zu
Gegenstände , kleinen Betrügereien gcmißbrancht sind , welche

zu vielfachen Untersuchungen bei den Gerich¬
ten Veranlassung gegeben haben : so wird

das Abdrucken hiesiger und überhaupt aller

Münzen auf Knöpfe von Zinn oder sonstigem

Metalle , oder sonstige Gegenstände , hiemit¬

telst bei policeilicher Geld - oder Gefäng-

uißstrafe untersagt.

9 ) Cammer - Bekanntmachung vom

20 . Febr . /  xudl . am 24 - Febr.  1826.

Verbot des Unter Beziehung auf die Landesherrliche

Echlachtens hie- Verordnung vom 10 . Zanuar 182Z . , wegen

wo'' - er ^ <uißer einer Cvnsumtions - Abgabe in
ha!b der Stadt , der Stadt Oldenburg zum Besten derselben,

und der außer- unmittelbarem höchsten Aufträge so-

W°hnendenm7 - wohl den hiesigen Stadt - Einwohnern düs

gesessenen für Schlachten außerhalb der Stadt , als gleich-

mäßig allen außerhalb der Stadt wohnenden

Eingesessenen das Schlachten daselbst für

hiesitze Stadt - Einwohner , bei Vermeidung



der auf die Defraudation gesetzten Strafe der
Consiscation des Gegenstandes , oder einer
dessen Werthe gleichkvmmenden Geldbuße,
wovon dem Angeber die Hälfte zugesichert
wird , hiemittelst untersagt.

Nicht minder wird dem Stadt - Amte
und den übrigen betreffenden Aemtern in
Defraudations - Sachen wegen der Cvnsumti-
ons - Abgabe diejenige Eompetenz beigclegt,
welche nach den landesherrlichen Verordnun¬
gen vom 2g . December 1814 ., wegen Her¬
stellung der vor der Französischen Occuparion
bestandenen Abgaben , im §plio ig . sud Ilt . k .,
und vom 27 . Februar 1815 . , wegen des
Grenzzvlls , im §. 14 . , den Aemtern in
2lccift- und Zolldefraudations-Fallen Zusteht.

10) Bekanntmachung der Iustiz-
canzlei vom 18 . Febr«  xudl . am
24 . Februar  1826.

Als Declaration der Nntergerichts -Spor - Bestimmung
teln - Dare wird hierdurch , mit Genehmigung ^ Sporteln-
Herzoglicher Regierung , zur Nachachtung be- kenntMe° w°-
kannt gemacht : daß für Erkenntnisse , wo- durch die Jn-
durch , nach contradictorischer Verhandlung,
die Zngrossation einer gewissen Summe salvo me esivo jnrs
jure erkannt wird, , die Svorteln wie für ein ^ kannt wird,
äscreturn arrssü nach nr . 6 . p . iz . der Un-
tergerichts - Sporteln - Tare zu berechnen sind.

V 2



!i ) ,Reg ierung s - Bekanntmachung
vorn Lg . Febr . publ . am z . Marz
1826.

Bestimmung, Zu mehrerer Bequemlichkeit des Vnbli-

d. J . andiewö - iiÛ ^ werden dre wöchentlichen Anzeigen von
chentlichen An- Ostern d. Z . zweimal in der Woche , am

in ^der^ Woched-̂ ^ ^ ochen und am Sonnabend , erscheinen,
erscheinen wer- die Znserenda für das am Mittwochen er-

den. scheinende Blatt , werden bis Montag Mittag
12 Uhr , die Znserenda für das am Sonna¬
bend erscheinende Blatt , bis Donnerstag

'Mittag 12 Uhr angenommen . Der Aöonne-
mentspreis bleibt demungeachtet , wie bisher,

1 Rthlr . Gold für den Jahrgang ; diejenigen
«ber , welche ihre Exemplare in einem beson¬
deren Couverte zu erhalten wünschen , haben,
wegen der , durch die neue Einrichtung verdop¬
pelten Couvcrtirungskostcn , statt 12 Er.

künftig 24 . Gr . Gold jährlich , ( in dem lau¬
fenden Zähre jedoch nur 21 Gr . ) Couverts

gebühren zu entrichten.

12 ) Bekannt m a ch u ng dcrMilitair-
Commission vom ig . Febr . , xubl.
am z . Marz  1826.

Ansprüche der Da bis jetzt über die Ansprüche der Mi-
Milttair - Per- lilair - Personen an die Armen - Anstalten

ArmenanstLlten keine bestimmte Vorschriften öffentlich crlas-
betreffend. sen worden sind , so haben Seine Herzogliche



Durchlaucht , auf den untertänigsten Bericht
der Militair - Commission und des General-
Directoriunis , die Bekanntmachung des nach¬
stehenden Regulativs gnädigst zu verfügen
geruht.

r ) Zeder wehrpflichtige Unterthan dieses
Landes , der vermöge seines gezogenen
Looses in das Militair tritt , übernimmt
eine , der ganzen Commune , aus welcher
er gestellt wird , obliegende , Verpflich¬
tung ; und es werden dadurch , daß ihn
die Reihe -der Leistung trifft , eigentlich
keine Veränderungen in den, seine An¬
sprüche auf eventuelle Unterstützung be¬
gründenden , Verhältnissen herbeigeführt,
in denen er bis dahin gestanden hat.

2) Ein wehrpflichtiger Unterthan dieses
Landes , der freiwillig in das Militair
tritt , oder als Nummertarrscher die, ei¬
nem andern Wehrpflichtigen obliegende,
Leistung erfüllt , hört dadurch nicht auf,
Mitglied der Gemeinde zu scyu , zu
welcher derselbe vor dem Eintritt in das
Militair gehörte , und verliert durch
die Wahl dieser Lebensart eben so we¬
nig seine Ansprüche auf eventuelle Un¬
terstützung , als wenn er irgend ein an¬
deres erlaubtes Gewerbe ergriffen hätten
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Z) Ein Soldat , der wahrend der Zeit,
da er zum Dienst in dem Garnisonsort

seiner Compagnie sich befindet , erkrankt,
wird auf Kosten der Militair - Casse

mit aller erforderlichen Hälfe versehen,
bis er entweder wieder hcrgestcllt ist,
oder wegen befundener Unheilbarkeit,

als untüchtig zum Militärdienst , sei¬
nen Abschied erhält.

4 ) Wenn ein beurlaubter Soldat wahrend
der Dauer seines Urlaubs erkrankt , so

muß nicht allein die bekommende Spe¬
cial - Direction des Urmenwcsens aus

allgemeinen Gründen , sondern auch die
Militair - Commission aus den , in feiner

Qualität als Soldat liegenden , beson¬

der » Gründen zutreten , und lehtere aus
der Militair - Casse dasjenige leisten,

worauf der Erkrankte von Armcnwegen,
Andern gleich , keinen Anspruch har,
welches aber der Staat dem dienenden

Soldaten verwilligt.

5 ) Aue Ausführung des sud . Nr . 4 . Fest¬
gesetzten , wird folgendes bestimmt:
u) Wenn ein auf Urlaub befindlicher

Soldat erkrankt , und einer Beihülse
bedarf , so tritt die Speeial -Direction

seines Aufenthaltsortes zu , und lei¬

stet ihm die erforderliche Unterstützung,



gleich jedem andern Mitglieds der

Gemeinde , das sich in einer ähnlichen

Lage beendet.

d ) Au dem Ende wird jeden ; beurlaubten

Soldaten die Anweisung crtheilt,

sich in einem solchen Fall an den Ar¬

men Vak er des Districts , in welchem

er sich aufhält , zu wenden.

e ) Das Amt , als Mitglied der Spe¬

cial - Direction , hat von einem sol¬

chen Fall , der zu dem Ende demsel¬

ben von dem Armenvater sofort an¬

zuzeigen ist , die Militair - Commis - '

sion unverzüglich in Kenntniß zu sieben,

und derselben berichtlich anzuzeigen,

was eigentlich die Special - Direction

aus Armenmitteln , herkömmlich oder

verfassungsmäßig , zu leisten habe,

und was etwa noch außerdem , nach

der individuellen Lage des Kranken,

zu dessen besserer Verpflegung und-

Beförderung seiner Wiederherstellung

erforderlich scyn möchte . Au glei¬

cher Jeit hat auch die Special - Di-

rection hievon dem General - Direc-

torium des Urmenwesens berichtlichc

Anzeige zu machen , damit beyde hö¬

here Vehörven sich darüber näher

verständigen können , ob und in wel-
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chem Maaß ein Zuschuß aus der
Militair - Sasse zu den Kosten der
Verpflegung und Heilung des kran¬
ken Soldaten , für welche übrigens
von der Special -Direction auf eben
dieselbe Weise , wie in andern ähnli¬
chen Fällen geschieht , Sorge getra¬
gen wird , zu leisten sei.

ä ) Der etwaige Umstand , daß ein
Soldat , der auf seinem Urlaub er¬
krankt , und einer Beihülfe bedarf,
als Mitglied derjenigen Gemeinde,
wo er sich im Augenblick seines Er-
krankenö aufhält , nicht anzufehcn
sei , ändert in der Sache nichts , in¬
dem die Special - Direction seines
tempvrellen Aufenhaltöortes sich sei¬
ner demohngeachtct anzunehmeu hat,
und demnächst die Kosten der Ver¬
pflegung von der Armen - Sasse des
Kirchspiels , aus welchem er gestellt
ist , oder wo er sein Domicil hat,
wieder erstattet erhalt.

6 ) Ein Soldat , der während seines Au,
fenthalts im Dienst an seinem Garni¬
sonsorte erkrankt , und daselbst auf Ko¬
sten der Militair - Sasse wieder herge-
stellt ist , wird künftig nicht eher beur¬
laubt werden , als nachdem er zuvor,



nach seiner Genesung , vierzehn Tage

wieder seine Dienste geleistet hat.

Wird er daun beurlaubt , und erkrankt

von Neuem an dem Orte , wohin er auf

Urlaub gegangen ist , so treten die Bes

stimmungen des § . 5 . ein.

7 ) Wenn ein Wehrpflichtiger vor seinem

Eintritt in den activen Dienst bereits

berhcirathet war , so bleiben seine Frau

und Kinder in jeder Rücksicht Mitglie-

der der Gemeinde ihres Wohnorts , und

haben durchaus keine Ansprüche auf ir¬

gend eine Unterstützung aus der Mili-

tair - Caffc . Dem dienenden Soldaten

wird der Consens zur Heyrath nicht an¬

ders ertheilt , als wenn gehörig beschei¬

nigt wird , daß bis zur Beendigung sei¬

ner Dienstzeit seine Frau und etwaige

Kinder sich selbst zu ernähren im Stan¬

de sind.

8 ) Ein Soldat , der entweder wegen Un¬

brauchbarkeit zum Dienst , oder wegen

beendigter Dienstzeit seinen Abschied er¬

halten hat , tritt in jeder Hinsicht , mit¬

hin auch in Ansehung der Unterstützung,

deren er benöthi ^ t seyn möchte , in die

bürgerlichen Verhältnisse zurück , in wel¬

chen er vor seinem Eintritt in den Dienst

gestanden hat , auch in dem Fall , wenn
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er vor dem Feinde oder in einer würklichen
Militair - Dienstleistung seine Gesund¬
heit verloren hatte , und deswegen mit
einer Pension ans dem Znvalidenfonds,
Landesherrlich begnadigt würde . ' Wird
jedoch ein Soldat , der als Nnmmertau-
scher dient , wegen unheilbarer Krank¬
heit verabschiedet , so wird dasjenige,
was er alsdamr von seiner Gratifikation
noch zu Gute haben möchte , zur Dis¬
position des - General - Directoriums
des Armenwesens gestellt werden.

9 ) Ausländer , die als solche in das hiesi¬
ge Militair ausgenommen werden , ohne,

' vor ihrem Eintritt in den Dienst , Mit¬
glieder einer Gemeinde dieses sandcö ge¬
wesen zu seyn , und deren etwaige Frauen
und Kinder erhalten in den Fällen,
welche dieses Regulativ befaßt , die
Unterstützung , deren sie bedürfen möch¬
ten , auS dem neuen Fonds , der aus
den Armen - Beitragen von den Gehal¬
ten der Miliair -Pcrsonen gebildet wird.
Werden jedoch solche Ausländer , vor
oder nach erhaltenem Abschied ans dem
Militairdienst , als Unterthancn förmlich
ausgenommen , so treten sie in die Ver¬
hältnisse aller übrigen Landeountertha-
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neu , und haben an den ebengedachten

neuen Fonds demnächst keinen Anspruch.

iz ) Bekanntmachung der Militair-

Com Mission vom 6. März puhl.

am 17 . März  1826.

Da bei der Militair - Commission dar - Bcstimmungan

über Anfrage geschehen , ob die als Freiwil - ^ ? " ^ " ns

lige ins Regiment Aufgenvmmenen dem gan - Regim-nt Ms-

zen fände , oder dem Amre angcrechnet werden

sollen , so Wird mit Rücksicht auf die Hoch- de dem

ste Verordnung vom Januar 18 ^4 -, hie - Amte angerech-

durch Folgendes öffentlich bekannt gemacht : "^ ^

1 ) die Söhne der wirklichen und pensio¬

nirren Staatsdiencr , so wie der Pre¬

diger , werden dem ganzen fände , und

2 ) alle andere Freiwillige der Amtsquote

ihres Wohnorts angerechnet und in die

Zahl der , in dem Jahre in activen Dienst

gestellten , Wehrpflichtigen berechne.

z ) Die Dienstzeit eines Freiwilligen dauert

ohne Unterschied Vier Jahre , und wird

auf das in der Folge von demselben

aczogene foos , wenn dasselbe ihn vom

Eintritt in den activen Dienst befreyct

haben würde , überall keine Rücksicht

genommen.

4 ) Sollte ein durch sein foos zum Dienst

designirter Wehrpflichtiger gleich im



ersten ( Reserve ) Jahre in activen Dienst
treten wollen , so wird ihm dies nur
unter der Bedingung erlaubt werden,
daß er bis zum Ablauf seiner eigentli¬
chen Dienstzeit , mithin fünf Jahre hin¬
durch , irn Regimente bleiben müsse.

14) Regierungs - Bekanntmachung
vom 18 . März , xridl ^ am 24.
Marz 1826.

Die Wiederem - Da bei der bedeutenden Leinen - Fabrica-
Antte' D̂amme im Amte Damme die Wiedereinführung
früher bestan- der dort früher bestandenen Legge - Anstalten

dienlich erachtet ist , so wird , mit Sr . Her-
ftnd. zoglichen Durchlaucht höchster Genehmigung,

Folgendes verordnet : "

1 ) Alles Leinen , welcheS iur Amts Dam¬
me zum Verkaufe verfertiget wird , soll in
Ankunft auf den einzurichtenden Lcggcn zur
Schau gebracht , daselbst gemessen und nach
der Qualität bezeichnet werden.

2 ) Die Weber haben sich Zu bemühen,
nur gutes , untadelhafteS Leinen zur Legge
zu liefern . Au dem Ende ist nur gehörig,
haltbares , von gut znbercitetem Flachse ge¬
sponnenes , Garn zu verweben , das bei je¬
dem Stücke Leinen in möglichst gleicher Güte
zu nehmen ist . Das Bleichen des zur Legge



zu bringende» Leinens »nt Kalk ist gänzlich
untersagt.

z ) Die Gange der Webekämme sind im-

mer vollkommen zu schieren . Das Leine»

ist / 'in der Breite einer Brabandcr Elle , i»

keiner größeren Länge , als von 100 s . g.

Legge - Ellen , welche 17Z Brabantcr Ellen

gleich sind , Zu verfertigen . Schmaler ge¬

webtes Leinen kann zwar die Legge - Anstalt

Yassiren , wird aber besonders bezeichnet.

4 ) Das zur Legge gebrachte Leinen ist von

den beeidigten Legge - Bedienten zu messen

und aufzunehmcn , oder zusammenzulegcn , wo¬

bei die anwesenden Verfertiger , oder diejeni¬

gen , welche das Leinen für sie gebracht ha¬

ben , über die etwa befundenen Fehler zu be¬

lehren sind . Es werden sodann die Leinen-

Stücke nach der Qualität classift 'cirt und mit

Nummern , nach der auf den Leggen benach¬

barter Länder üblichen Folge , so wie mit

dem verordnten Stempel und der befundenen

Ellenzahb , bezeichnet.

5 ) An den festzuseßenden Legge - Tagen

soll das Leinen , nachher Ordnung , wie sol¬

ches gebracht und notirt worden , durch den

Leggemeistcr unter den anwesenden Käufern

meistbietend verkauft werden . Es steht je¬

doch den Eigenthümern frey , ihr Leinen zu-



'rückzunehmen , wenn ihnen der dafür gebote¬
ne Preis nicht anständig seyn sollte.

6 ) Der auf den Seggen Statt si' ndende
Verkauf ist stillschweigend gegen baare Zah¬
lung zu (verstehen . Auf etwa verbliebene
Rückstände kann der Verkäufer , unter Vor¬
legung eines Ertracts ans dem vom beeidig¬
ten Leggemcister geführten Leggebuche , die
amtliche Hülfe gegen den Käufer nachsuchen,
und hat dann das Amt , ohne Rücksicht auf
die sonstige amtliche Cvmpetenz , zu erkennen.

7 ) Im Local der Leggen ist an den Legge-
Tagen alles Wein - Bier - und Branntwein-
Trinken untersagt , und haben sich alle Er¬
scheinende ruhig und ordentlich zu betragen.

8 ) An Legge - Gebühren werden für je¬
des Stück Leinen unter 75 Ellen 6 Gr . ,
über ? Z Ellen 9 Gr . Cour , bezahlt.

9 ) Die zu Damme und Ncuenkirchen
wöchentlich anzuftßenden Legge - Tage sollen
demnächst öffentlich bekannt gemacht werden.

10 ) Die Contravcntionen gegen diese
Verordnung sind policeilich zu bestrafen.

n ) Es soll diese Verordnung mit dem
16. May d. Z . in Kraft treten.



5 ) landesherrliche Verordnung

vom r/ . Febr . xuiri.  am i . April

1826.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwig rc.

Thun kund hiemit:

Der gänzliche Mangel einer vollstandr - RaUsication

gen Zusammenstellung der , zum Iheil durchs Gesindeord-

Observanz begründeten besonderen Bestim-

uiungen , in Beziehung auf die Verhältnisse Oldenburg nnd

zwischen Dienst - Herrschaften und Dienstbo - ^
ten , und auf deren gegenseitige Rechte und

Verpflichtungen , so wie die über manche da¬

hin gehörige Puncte herrschende Ungewißheit

und mehrere , bei dem Gesinde eingeschlichene,

Mißbrauche , haben die Nothwendigkeit ge¬

zeigt , diesem Gegenstände eine besondere Auf¬

merksamkeit zu widmen , um jenen Mängeln

abznhclfen und den in dieser Hinsicht an die

Gesetzgebung gemachten Forderungen Genüge

zu leisten . Dadurch ist Unsere Regierung

veranlaßt worden , Uns den Entwurf zu ei¬

ner Gesinde Ordnung vorzulegen , und nach¬

dem die Bestimmungen derselben von Uns

naher erwogen und dem Bedürfnisse entspre¬

chend befunden worden sind , so haben Wir

sie ihrem ganzen Inhalte nach genehmigt,

und wollen und befehlen dem zu Folge , daß



diese , hieneben angeheftete , aus 99 Paragra¬
phen bestehende G e sin de Ordnung für
das Herzogthum Oldenburg und
die Erbherrschaft Zever , sechs Mo¬
nate nach geschehener Publication in Kraft
treten , und von dem Acitpunct an sammtliche
Aemter und Stadt - Aemter und andere Be¬

hörden in allen Stucken danach verfahren
und auf deren Befolgung ernstlich halten und
Dienst - Herrschaften und Dienstboten , so
wie jedermann , den es sonst angeht , sich
nach den Dispositionen derselben genau rich¬
ten sollen.

Urkundlich Unserer rc . rc.
Die Gesinde - Ordnung ist besonders ' ab-

gedruckt und in der Expedition der wö¬
chentlichen Anzeigen zu bekommen.

16 ) Cammer - Bekanntmachung vom
Z. April,  xubl . 8 . April  1826.

Ernennung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gna-
KönigUch Dä - digst geruhet haben , den Königlich Dänischen
mschen Agenten Agenten Joachim Lerow in Tönning zu Höchst-

Könning zum dero Consul daselbst zu ernennen , und selbi-
Herzoglich Ol - ger in dieser Eigenschaft von dem Königlich

C^nsu?daMst . Dänischen Gouvernement anerkannt worden
ist , wird zur Nachricht der Kausleute und
Seefahrer im hiesigen Herzogthum und in
der Herrschaft Zever hiedurch bekannt ge-
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macht . Zugleich werben alle unter Herzog¬
lich Oldenburgischer Flagge fahrende Schiffs-
Capitaines , welche die obgedachte auswärtige
Handelsstadt besuchen , hiedurch ernstlich an¬
gewiesen , in Ansehung der Vorlegung ihrer
Passe oder sonstigen Papiere bei dem obge¬
dachten Herzoglichen Consulat die Vorschrif¬
ten der Verordnung vom 29 . May iFrZ.
(Gesetzsammlung 2ter Band II . Seite 145)
gebührend zu befolgen.

17 ) Regier ungs - Bekanntmachung
vom  22 . April , xulrl . am «6 . April
1826.

Seine Herzogliche Durchlaucht haben Declaration
mittelst höchster Resolution vom 10. April «nd nähere We>
den Artikel 420 . des Strafgesetzbuchs , des
treffend die Verletzung der ehelichen Treue Str 'afgefttzbu-
durch Ehebruch , dahin zu declariren resp . cĥ ' betreffend
weiter zu bestimmen nöthig gefunden . der ehelichen

1) daß dieCivilstrafgerichte auf eine , khnen ^ ^ "^
von den Conssstorien mitgetheilte , Ehe¬
scheidungsklage , worauf nach geführtem
Beweise des Ehebruchs die Trennung
der Ehe erkannt worden , mit Berücksich¬
tigung des Art . 496 . untersuchend ' und
erkennend eintreten sollen , wenn gleich
von Seiten des beleidigten Ehegatten

C
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kein Antrag ans Bestrafung des beklage

ten Thcils gemacht ist;

2 ) daß der im Gesetz bestimmte Zeitraum,

nach dessen Ablauf eine stillschweigende

Remission der Beleidigung anzunehmcn
ist , van drei Monaten ans zwei Jahre

erweitert werde ; dergestalt , daß der

Beleidigte Theil zu einer Denunciation
bei dem Civilstrafgerichte nicht ferner

berechtigt seyn , auch eine erhobene Ehe¬

scheidungsklage die Wirkung einer sol¬

chen Denunciation nicht ferner haben

soll , wenn er von dieser Zeit an , da

ihm die Beleidigung bekannt geworden,

durch zwei Zahre nicht darüber Denun¬

ciation oder Ehescheidungsklage erhoben

hat.
Nach diesen , in unmittelbarem Aufträge

Seiner Herzoglichen Durchlaucht hierdurch

bekannt gemachten , Bestimmungen haben sich
die Consistorien , Civilstrafgerichte und alle,

welche dieselben angehen , zu achten.

18 ) Consistorial - Bekanntmachung
vom  20 . Ach riss  chwkl . am 26 . Ax r.
1826.

gen̂ Erbauung Zu Erhaltung guter Ordnung auf dem

relle^ °? uf dem Hsiligengcist - Kirchhofe bei Oldenburg , und

«irchhoft̂ in Gemäßheit des in den anderen Kirchspie-



len des Landes Eingeführtcn , wird hierdurch

oberlich ungeordnet : i ) daß künftig niemand,

ohne dazu die besondere , anch das Maaß der

Erhöhung über der Erde bestimmende Erlaub-

niß der Kirchenofffcialen erhalten zu haben,

einen Begräbnißkeller  auf dem Kirch¬

hofe zu bauen befugt seyn soll und 2) , daß

in solchem Falle , für jedes Grab , zu 2^

Fuß Breite gerechnet , bei 1 Fuß der Er¬

höhung über der Erde , Z Rthlr . Gold ; bei

mehr als 1 Fuß Höhe , für die fernere Er¬

höhung bis auf z Zoll , 5 Rthlr . Gold,

bis auf 6 Zoll 10 Rthlr . Gold u . s. w.

an die St . Lamberti - Kirchencasse zu bezahlen

find . Wonach sich jedermann zu achten hat.

19 ) Bekanntmachung der Militair-
commission vom 16 . April , xudl.

am 26 . April  1826.

In Gemäßheit der von Seiner Herzog - H^ hen
lichen Durchlaucht unterm ZZ-. Februar d. Z . der MUuair-

an die Militair - Commission erlassenen Höch - ^ 'iE " von
. . ^ ^ unterm Range

stell Resolution , betreffend das Heyrathell betreffend.

der Militair - Personen von unterm Range,

nämlich der Unterofst 'cicre , Gcfrcyten und

Gemeinen , wird hiedurch Nachstehendes
öffentlich bekannt gemacht:

1) Daß kein Soldat ohne ausdrücklich cr-

thcilte schriftliche Einwilligung des
C 2



Regiments - Chefs hcyrathen dürfe , ist
scheu im Art . 21 . der Kriegsartikcl vor¬
geschriebe ». »

2) Dein Soldaten von guter Aufführung,
der Einlander ist , und nicht rcc'apitulnen
oder Stellvertreter werden will , kann
auf ein günstiges Zeugnis seines Com¬
pagnie - Chefs der Consens zum Heira-
then , jedoch erst im letzten Jahre seiner
Dienstzeit , ertheilt werden.

5 ) Zur Erlangung des Consenses ist ei¬
ne amtliche Bescheinigung erforderlich,
daß die Person , welche der Soldat zu
heirathen beabsichtigt , von unbescholte¬
nem Ruf und die Helrath in ökonomi¬
scher Hinsicht für den Soldaten als vor¬
teilhaft anzusehen sei.

4 ) Der Soldat und die Person , welche
sich zu iheirathen beabsichtigen , können,
weder für sich, noch für ihre Kinder , auf

Pensionen , Service - Geld , oder sonstige
Unterstützung aus dem Invalidenfonds,
oder einer andern militairischen Casse
Ansprüche machen ; auch darf sich die
Frau niemals ohne schriftliche Geneh¬
migung des Compagnie - Chefs bei der
Compagnie aufhalten.

g) Bei dem Soldaten , der ein Einlander
ist und als Stellvertreter oder Num-
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mertauscher dient , kommen ebenfalls die

r-ud . Nr . 4 . vorgefchriebcnen Bestim¬

mungen zur Anwendung.

6 ) Dem Ausländer , welcher im hiesigen

Militair dient , wird der Consens nach

Erfüllung der vorstehenden Bedingun¬

gen überall auch nur dann ertheilt , wenn

er Nachweisen kann , daß er , nach erhal¬

tenem Abschied , mit seiner Familie ent¬

weder in seinem Vaterlande wieder aus¬

genommen werden solle , oder daß er

von der Herzoglichen Regierung als

hiesiger Nnterthan ausgenommen wor¬

den und demnach hier im Lande bleiben
könne.

7 ) Die Ehefrauen derjenigen Soldaten,

welche als bereits verehelicht in den Dienst

getreten sind , so wie die derer , welche

in Gemäßheit des oben aä 2 . Bemerk¬

ten , den Consens zum Heirathen erhal¬

ten haben , gehören in diejenige Ge¬

meine , in welcher ihr Ehemann zur

Loosung aufgerufen worden ist.

8 ) Alle diese Bestimmungen und Vor¬

schriften finden auch bei dem Dragoner-

Corps ihre Anwendung.
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20 ) Consistorial - Publica tion vom
19 . April , pudl . a m 26 . A p r . 1826.

Jntimatioir Sämmtlichen Kirchen - und Schul - Ofsicia-

al^ wird das Consistorialcircular vom Z. Fe-
vom4. Februar bruar 1825 . , wonach die Approbationsgesuche
isr3 - zu Bauten und Reparaturen an den geistli¬

chen und Schul -Gebauden vor dem rg . Mar
unter gehöriger Unterschrift der Besticke und
Gesuche einzusendcn sind , hierdurch in Erin¬
nerung gebracht.

21 ) Cammer - Bekanntmachung vom
2z . April pudl . am 29 . Apr.  1826.

Ernennung deZ Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gna-

Kaufmanns H . geruhet haben , den Kaufmann Heinrich

London zum ftrredrrch Tiarts rn London zu Hvchstdero

Herzoglich .vr - Consul daselbst Zn ernennen , und selbiger

Ĉ nsul̂ lbst. ' " Eigenschaft von dem Königlich
Großbritannischen Gouvernement anerkannt
worden ist , wird Zur Nachricht der Kauf¬
leute und Seefahrer im hiesigen Herzogthum
und in der Herrschaft Jever hiedurch bekannt
gemacht . Zugleich werden alle unter Her¬
zoglich Oldenburgischer Flagge fahrende
Schiffs - Capitaines , welche die obgedachte
auswärtige Handelsstadt besuchen , hiedurch
ernstlich angewiesen , in Ansehung der Vor¬
legung ihrer Passe und sonstigen Papiere,
bei dem obgedachtcn Herzoglichen Consulat
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die Vorschriften der Verordnung vom 29.

Mai 1815 . ( Gesetzsammlung ster Band-
II . Seite 145 .) gebührend zu befolgen.

22 ) Landesherrliche Verordnung,
vom 11 . Januar  1826 , xubl. am

z . Mai  1826.

Von Gottes Gnaden Wir , PeLeo
Friedrich Ludwig re. rc.

Thun kund uud bekennen hiemit:

Da , in Folge des giften Artikels der ErgLnzenbe
o o < Bestimmungen

am IO . Sept . 182z zu Minden abgeZchlos - d^. Weftrschiff-

senen Weserschifffahrts - 2tcte , vou Zeit zu fahrcs-Lcte.

Zeit eine Revisions - Commission sich ver¬
sammeln soll , nur sich von der vollständi¬

gen Beobachtung jener Convention zu über¬
zeugen , einen Vereinigungspunet Zwischen
den Uferstaatcn zu bilden , um Abstellung
von Beschwerden zu veranlassen , auch Ver¬

anstaltungen und Maaßregeln , welche , nach

neuerer Erfahrung , Handel und Schifffahrt
ferner erleichtern könnten , zu berathen ; und.

nachdem , solchen ! gemäß , die erste Revisi¬

ons - Commission in Bremen zusammen ge¬

treten ist , Uns demnächst aber von Unfern»

Bevollmächtigten die nachfolgenden , mit den

Bevollmächtigten der übrigen Weser - User-
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staaten verabredeten ergänzenden Bestimmun¬
gen der WeserschifffahrtS - Acte:

„Artikel I . Au § . 2 der Weser-
Acte.  Die Besitzer von Fähranstaltcn auf
dem Weserstrom sollen die Niederlassung
ihrer Fahrlinien vor passirenden Schiffen,
so wie die nachherige Wiederaufwindnng der¬
selben , lediglich durch ihre eigenen Leute
ohne Verzug bewirken lassen , ohne dabei den
Schiffern irgend eine unfreiwillige Bcihülfe
ansinnen zu dürfen.

Artikel II . Zu § . 13 . Die dem § . 12
der Weser - Acte unter anliegende Tabelle
der Maaß - und Gewichtsverhaltnisse in
sämmtlichen Weser - Uferstaaten ist in der
Art berichtigt worden , wie sie , zur künftigen
alleinigen Anwendung , dem Schluß - Proto¬
kolle vom 21 . December 1824  unter an-
liegt . *

Artikel III . Au § . 15 . Der im § . 14
der Weser - Acte vereinbarte Wescrzoll wird
auf drei Viertel seines Betrages dergestalt
ermäßiget , daß künftig für den ganzen Lauf
der Weser überhaupt nicht mehr als Zwei¬
hundert sechs und dreißig ein Viertel Pfen¬
nige von jedem Schiffspfunde zu zon G
Bremisch erhoben werden sollen , und zwar:



2gZ

voll Preußen . .
Hannover
Knrhessen
Braun schweig
Lippe . .
Bremen . .

44 ^ Pfennige
94  s —
ZoZ -
12  -

9Z
45

2Z6z Pfennige

Doch behalten fammtliche cvntrahirende
Staaten sich die Wiederherstellung des Zoll¬
satzes der Weser - Acte für den Fall bevor,

wenn die Zweckmäßigkeit derselben , unter et¬
wa günstig veränderten Handels - und Schiff-
fahrts - Conjuncturen , bei irgend einer künf¬
tigen Revisions - Commission einstimmig an¬
erkannt werden möchte.

Artikel IV . Au §. l 6 . Die dem § . 16
der Weser - Acte beigefügte Anlage 6 . ist
nach den neuen zum §. iZ gefaßten Beschlüs¬
sen in der Art berichtigt worden , wie sie un¬
ter 8 . zur alleinigen Anwendung beiliegt.

Artikel V . Zn § . 17 . Der § . 17.
der Weser - Acte ist modisi'cirt wie folgt:

1) auf die Hälfte des Weser¬
zolls — Alaun , Anis , Blech ( Eisen -) ,
Blut , Eier , Eiscnwaaren ( in der Niedcr-

fnhr ) , Erze ( rohe , mit Ausschluß von Blei¬
erz , Galmei und Zinnober ) , Essig ( einlan-

discher ) , Farbenerden , Farbenhölzer , Fische
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(lebendige und grüne ) , Garn ( leinenes ) , Gar-
, tcngewächse ( mit Ausnahme von Sämereien,

Bohnen und Kartoffeln ) , Harz , Kienruß,
Kreide ( ganze und gemahlene ) , Kümmel,
Leinsaat , Leinwand ( inländische ) , Mehl,
Milch , Obst ( trockenes ) , Pech , Salz ( Kü¬
chen- , inländisches ) , Schmirgel , Stärke,
Stuhlrohr , Theer , Trippel , Vitsbohnen,
Zunder und Fcuerschwamm.

2) aus ein Viertel — Asche
(Perl -, Waid - und Pott -), auch Aschenkalk,
Blei , Bleierz , Bohnen ( außer Vitsbohnen ),
Bolus , Bomben , Borsten , Braunstein,
Drath ( eiserner ) , Eichenborke ( ganze und ge¬
mahlene ) , Eisen ( Stab - und Guß -) , Erb¬
sen , Getraide aller Art,  Glas aller Art
(inländisches ) , Glasgalle , Glatte , Grau¬
pen , Grieß , Grütze , Hirse , Holzkohlen,
Kanonen , Kisten und Fustagen ( leere ) ,
Knicker , Kugeln ( eiserne ) , Linsen , Malz,
Marmor ( roher ) , Mennig , Metallerden,
Mörser ( Bomben -) , Muschelkalk , Obst ( fri¬
sches ) , Oker , Pottloh , Rappsaat und alle
Nübölkorner , Schilfund Dachrohr , Schmelz¬
ticgel , Seegras , Töpferwaaren ( gemeine ) ,
Wicken.

z ) auf ein Achtel — As che( unaus-
gclaugte ) , Eisen ( altes ) , Gras , Heu , alles
einländische ( Nord - Europäische ) Bau - und



zugeschnittenc Nutzholz , von welcher Gattung

es seyn mag , ( blos mit Ausschuß der zu/?

tarierten Brenn -, Buch - und Faschinenhöl¬

zer rc . , so wie der , dem vollen NormalsaH un¬

terliegenden , ausländischen Holzgattungen für

Tischler und der zu 2 taristrten Färbehöl¬

zer ) , Holzwaaren ( grobe ) , Kalk und Gyps,

Kandieskisten - Bretter , Kartoffeln , Oelku-

chen , Packmatten von Schilf und Bast,

Pfeifenerde , Soda, ° Stroh , Thon , Traß

und Ccment , Wacholderbeeren.

4 ) auf ein V ier und zwanz ig stel-

Asche (ausgelaugte ) , Austerschaalen und

Muschelschaalen aller Art , Brenn - , Busch-

und Faschinenholz aller Art ( einschließlich

der Schlagt - und Aaunpfahle , des Band¬

holzes für Böttcher - Arbeit und des Ruthen-

Holzes für Korbmacher - Arbeit , wie auch

der Birkenbesen und Haidbesen ) , Dachschiefer,

Flaschenkeller , Glasscherben , Kohlen ( Brann-

nnd Stein -) , Mergel , Mist und Dünger,

Sand nebst Grand , Kies und aller gemeinen

Erde , Steine ( sowol gebrannte Ziegel - und

Back - als Mühl -, Schleif -, Sollinger - wie

auch behauene oder unbehauene einländische

Bruch - und Feldsteine aller Art ) , desglei¬

chen, aus gemeinem einländischen Material

gefertigte , steinerne Tröge , Kümpe , Krippen,

Lcichcnsterne rc ., Torf.
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Die im Manifeste nicht angegebenen Rei¬
se - Victnalicn der Schiffer sind in vcrhalr-
nißmäßigen Quantitäten ganz abgabenfrei.
Bei Bestimmung der Quantität soll, mit der
billigsten Umsicht , nach der Länge der Reise,
der Stärke der Bemannung rc . verfahren
und dem gemäß das Nähere von den Re¬
gierungen an die Zollämter erlassen werden.

Desgleichen sind die zum Verdeck eines
Fahrzeugs einmal ein - und zugerichteten
Bretter , da sie zu dem Schiffsgeräth gehö¬
ren , zollfrei . Zn der Ermangelung solcher,
sind von Entrichtung des Weserzolls befreit
die zur Bedeckung der Ladung nöthigen lo¬
sen Bretter , und zwar:

1) bei Schiffen unter 10 Last Ladungs-
sähigkcit i Schock.

2) - - von 10 — 2Z Last Ladungs-
fähigkeit 2 Schock.

z ) -- - - 25 Last und darüber
2 ^ Schock.

Artikel Vl . Zn § . 20 . Die dem §. 20
der Weser - Acte unter O . beigefügte Nor¬
mal - Gewichts - Tabelle ist in der Art berich-
Ugt und vervollständigt worden , wie sie un¬
ter 6 . zur künftigen alleinigen Richtschnur
bestiegt.

Artikel VII . Zu §. 21 . Zn Bezug
auf die Bestimmung des § . 21.  der Weser-



Acte , in Verbindung mit § . r6 derselben,

wird festgesetzt , daß von den beiden einan¬

der gegenüber liegenden Aollstätten Beve¬

rungen und hatten förde,  die ersterc als

unterhalb der letzcren belegen angenommen

werden soll.

Artikel VIII . An § . 50 . Soweit durch

das Schluß - Protokoll vom 2isten Decbr.

182Z keine Abänderungen ausgesprochen wor¬

den sind , behalt es bei den Bestimmungen

der Weserschifffahrts - Acte sein alleiniges
Bewenden.

Artikel IX . Au § . 51 . Die Bestim¬

mungen des erwähnten Protokolls sollen mit

dem isten May 1826 , nach binnen drei Mo¬

naten u äsw vorhergegangcner allscitiger

Genehmigung , auf allen Puncten der Weser

in volle Wirksamkeit gesetzt und zu dem

Awcck durch den Druck öffentlich bekannt

gemacht , auch den betreffenden Behörden

mitgctheilt werden.

Artikel X . Au § . Z4 . Die nächste

Revisions -Commission wird sich am 1. Mai

i62gzu ( hannöverisch ) Münden versammeln . "

zu Bewirkung ' eines Beschlusses in Vor¬

schlag gebracht worden sind : so wollen Wir,

ans den Uns darüber gehaltenen Vortrag,

die obgedachten Bestimmungen hiedurch ge-
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nchmigcn , auch Unsere Behörden und Un-
tcrthanen , so weit cs diese angeht , anweisen,
sich genau darnach zu richten.

An mehrerer Bekräftigung haben Wir
diese Unsere Genehmigungs - Urkunde , von
welcher nur Ein Exemplar , Behufs der

Nieder-

Anlage

Verhält-
der

im §. 12 der Wefer-

Ge wichtö - , langen - und Ge-

I . Handels-

Angenommen. K zu
Franzos.
Gramen.

Ein Bremisches 57 77 498 5

Ein Preußisches 77 77 467 711
Ein Hannöverisches 77 77 489 608
Ein Kurhessisches 77 467 711
Ein Braunschweigisches 77 77 467 572
Ein Oldenburgischeö 77 77 480 Z67
Ein Lippisches . 17 77 467 41
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Niederlegung in das gemeinschaftliche Ar¬
chiv der Weser - Userstaatcn , ansgcfcrtigt

worden ist , eigenhändig unterschrieben und
mit Unserem Herzoglichen Jnsregel bedrucken
lassen.

So geschehen rc.

Nisse.

Acte gegebenen

t r a i d e -- M a a ß - B e st i m m u n g e n.

G ewichte.

sind zu
berechnen.

gleich Bremi¬
schen Pfund.

10,000 Bremische 77 10,000

77 Preußische 77 9,382
77 Hannöversche 77 9,822

77 Kurhessi 'sche 77 9,382
77 Braunschweigische 77 9,379
77 Oldenburgische 77 9,636

Lippische 77 9,376

II . Längen-



II . säugen-

Angenommen.
2 Z

Zu
Französ.
Linien.

Ern Bremischer 7? 57 128 27

Ein Preußischer 7? 57 ^59 15

Ein Hannoverischer 7) 77 129 442

Ein Knrhessischer 77 57 127 55
Ein Braunschweigischer 77 -7 126 Z
Ein Oldcubnrgischer 77 57 1 Z 1 162

Ein HP pi scher 77 57 128 5 t

III.  Getraide-

Angenommen.

Ern Bremischer
Ein Preußischer
Ein Hannöverischer
Ein Casselsches
Ein Braunschweigischer
Ein Oldenb. gewöhnt.
Ein LippischerHartkorn-
Ein Lüppischer Hafer-
Ein Schaumburgischer

zu
Französ.

Cub. Zoll.

Scheffel 77 5755 7Z
Scheffel 77 2770 74
Himten 77 r566 —

Viertel 77 8098 48
Himten 77 1566 —

Scheffel 5? 1149 54
Scheffel 75 22Z4 —

Scheffel 77 2606 55
Himten » löZO 8



Maaßen.

— ZvZ —

sind zu
berechnen gleich Bremi¬

schen Fuß.

10,000 Bremische 1? 10,000
Preußische 71 10,847

-5 Hannöverische 77 10,091
5? Kurhessische -7 S,S 42
77 Braunschweigische 7) 9,863
17 Oldenburgische 10,224
11 lippische 10/00Z

Maaßen.

sind zu berechnen.

gleich Bremischen
Scheffeln.

10,000 Scheffel 77 10,000

77 Scheffel 77 7,417

77 Himten 77 4,192
7? Viertel 77 21,678
77 Himten » 4,192
77 Scheffel 77 3,077

77 Scheffel 77 5,980
?> Scheffel 6,977
77 Himten >» 4,365

D Anlage v.



Anlage L.
Verzeichniß

der

durch die Wcftrschifffahrks -Acte beibehaltenen
Aollstätten än der Weser,

mit spccistcirter Angabe der daselbst zu
erbebenden Zoll - Satze.

V e m e r k u n g.
Nur bei den, im § . 16 der Weser - Acte

benannten und hier durch gesperrte Let¬
tern bezeichncten, Eilf Zollstätten ist der
Schiffer , in Beziehung auf Abgaben-
Erhebung , anzuhalten verpflichtet . Zu¬
gleich sind aber die aufgehobenen und
mir ihnen combinirtcn Aollstätten des¬
halb wieder aufgeführt , weil in Fällen,
wo das transi 'tirende Schiff nicht bei
allen  früher bestandenen Zollstätten
vorbeigeführr wird , auch nur für die¬
jenigen , welche es wirklich passtrt , der
Zollsatz in nachstehendem Verhält »iß
erhoben werden soll:

Für Preußen.

I . Zu Beverungen,
und -zwar:

») für Beverungen
b) „ Höxter . .

Ist zu erheben vom
Wlchw. Brutto.

8Z Pf.

9



zwar:
s) für Vlotho

» Hu
c) „ Minden .
Z) „ .Petershagen,
e) „ Schlüsselburg
L. Für Hannover.

I. Zu Lauen  förde/aber
blos in der Niederfuhr:
die Auffuhr ist dafelbst
in der Regel frei; und
zwar:
s) für Lauenförde.
b) „ Polle . . .
c) „ Grohnde
ä) » Ohsen . .
e) „ Hameln. .

Wird Lauenförde in der
Niederfuhr nicht berührt,
sondern nur Polle, Grohn¬
de, Ohsen und Hameln,
einzeln oder fammtlich: so
wird zu Hameln, als bei¬
behaltener Zollstätte, der
vorbemerkte Zollsatz sowohl
für Hameln, als für die be¬
rührten eingegangenen Zoll-

Ist zu erbeben vom
Mchw. Erurto.

9 Pst

8 ^ „
3
N >7

9 ?>

8H „
ZSr Pf.

oder

2 ggr.

.9 Pf

4 »-

5 >7

S "

28 ^ ,7
; >z Pf.

oder

4 3gr.

zZä.

D 2
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so wird im entgegengesetz¬

ten Falle derselbe Zollsatz
zu Lanenförde ausnahms¬
weise in der Auffuhr er¬
hoben , wenn Hameln nicht

berührt wird , sondern Lau-
enfürde entweder allein , oder

auch zugleich mit einer oder
mehreren der zwischenlie¬
genden eingegangenen Zoll¬
statten.

II . Au Hameln,  aber
blos in der Auffuhr ; die

Niederfuhr ist in der Re¬
gel daselbst frei ; und
zwar:

u) für Hameln . .

b ) „ Ohsen . .
e ) „ Grohnde . .
ä ) „ Dolle . . .
« ) Lauenförde . . .

Wird Hameln in der

Auffuhr nicht berührt , son¬
dern nur Ohsen , Grohnde,

Polle und Lauenförde , ein¬
zeln oder sammtlich : so
wird zu Lauenförde , als

beibehaltener Aollstätte , der

nebengesetzte Zollsatz so-

Jst zu erhebm vom
Eschw . Buutto.

28Z Pf.
S >,
5 „
4 „
9

Pf
oder

4 M '-
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wohl für Lauenförde , als

für die berührten eingegan¬

genen Zollstattcn erhoben;
und eben so wird im ent¬

gegen gesetzten Falle der¬

selbe Zollsatz zu Hameln
ausnahmsweise in der Nie¬

derfuhr erhoben , wenn
Lauenförde nicht berührt

wird , sondern Hameln ent¬
weder allein , oder auch zu¬

gleich mit einer oder meh - ,
reren der zwischenliegenden

eingegangenen Zollstatten.

Ist zu erheben vom
-Mchw. Brutto.

III. Au Stolzenau,
aber blos in der Nieder¬

fuhr ; die Auffuhr ist da¬
selbst in der Regel frei;

und zwar:

s ) für Stolzenau .

d ) „ Landsbergen .

а) „ Nienburg .
ü ) ^ Hoya . . . !

б ) „ Intschede .

I ) „ Dreye . . .

Wird Stolzenau in der >

Niederfuhr nicht berührt,

sondern nur Landsbcrgen , j

6
6
6
6
8

Pf.
)?'-

??
))

-7

42s Pst

5 ggr.
6L Ps



— Zo8 —

M>-»bmg, H°»-, Z-lsch-- ^
de und Dreye , einzeln oder !-
sämmtlich , so wird der ne-

bengeseßteZollsatz zuDreye,
als beibehaltenerZollstätte,
sowohl für Dreye , als für
die berührten eingegange¬
nen Zollstätten , erhoben,
und eben so wird im ent¬

gegengesetzten Falle zu
Stolzenau derselbe Zoll¬
satz ausnahmsweise in der
Auffuhr erhoben , wenn
Dreye nicht berührt wird,
sondern Stolzenau entwe¬
der allein , oder auch zu¬
gleich mit einer oder meh¬
reren der zwischenlieqenden
eingegangenen Zollstätten.

Vl . Au Dreye,  aber
blos in der Auffuhr ; , die
Niederfuhr ist daselbst
in der Regel frei ; und
zwar:

«) für Dreye

d ) „ Intschede
c ) „ Hoya . .

lvZ Pf.
«8 ,,

34z Pf.H,NtU,
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Ist zu rrheben vom
Mchw, Brutto.

li -ÄNSPort- 2-lä Pf.

6) „ Nienburg . . 6 „
e) „ PmdSbergen. 6 ,7
k) „ Stolzenau . . 6 77

42Z Pf.
Wird Dreye in der

Ausfuhr nicht berührt, son¬
dern nur Intschede, Hoya,
NienburgZandpbcrgen und
Stolzenau, einzeln oder
sänMtlich (wie solches na¬
mentlich mit den zu Hutber¬
gen einzuladenden und auf¬
wärts gehenden Gätern
der Fall ist): so wird der
nebengeseßte Zollsatz zu
Stolzenau, als beibehalte-
ncr Zollstätte, sowohl für
Stolzenau, als für die be¬
rührten eingegangenenAoll-
statten erhoben; und eben
so wird im entgegengesetz¬
ten Falle derselbe Zollsatz
zu Dreye ausnahmsweise
in der Niedcrfuhr erhoben,
wenn Stolzenau nicht be¬
rührt wird, sondern Dreye

oder

z gar.
6L Pf.
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entweder allein , oder auch
zugleich mit einer oder meh¬
reren der zwischenliegenden
eingegangenen Aollftätten.

6 . Für Kurhesscn.
I . Zu Gießelwerder
II . Zu Rinteln (für

Rumbeck und Rinteln
zusammen genommen)

O . Für Braunschweig.
Au Holz min den  »

L . Für ^ippe.
Au Erder . . . .

k . Für Bremen.
Au Bremen . . .

Ist zu erheben vom
Mchw . Brutto.

Pf.

192 » zc>̂ Pf»
od. 2gqr.
6L Pf.
13 Pf.

od. I ggr.

Pf-

Agr . 9^ -
R ecapirulation.

Istzu erhebenv.jLl'chw.Brutto

Für Preußen:

Sei den einzel¬
nen Zollstärren iiberhaupr.

Thl. ggr, Pf. Thl ggr. Pf.

zu Beverungen . — — 9
„ Minden . . — 2 11 z

8LFür Hannover:
zu ^auenförbe oder

Hameln . . — 4 3s
„ Stolzenau o.Dreye — 3 6ß

7 102

4-stus. — 6s
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Ist zu erheben v.Ksckw .Mrutto

Bci
neu

de» cmzsl-i
Zollstäkten .! iiberhauvt.

T >,l. üj>r. PH THU PH
Iransport- — l 1

Für Kur Hessen:
zu Gießelwerder — —

„ Rinteln . . — l

F . Braun schweig: — 2

zu Holzminden . — 1 — — —

Für Lippe:
zu Erder . . — — — — 9?

Für Bremen:
zu Bremen . . —

0 9 — 5 9

Zusammen. — ^ — -1 ^ 9 8^

Anlage 6 .

Normal -Gewichts --T ab elle
zur Berechnung des Weserzolls.

Flüssige Waaren.

2llles Brutto , mit der einfachen, gewöhnli¬
chen Fustage , ohne Ueberfaß , das Op-
hoft zu Zo französischen Vierteln , das
französische Viertel - Veits -— zu Z74
französischen Cubic - Zoll Inhalt , das
Schiffspfund zu zoo Pfund Bremer
Gewicht.
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Ar rack und Rum , ein Anker
oder viertel Ohm . .

ein halber Anker oder achtel Ohm
ein viertel Anker oder ^ Ohm
ein doppelt Anker oder halbes

l^ hnt . . . . . .
ein halbes Orhoft , § Anker,

E Ohui . . . . .
ein Ohm oder .Tieres . . .
ein Orhoft . . . . . .
in gemessenen Gebinden andern

Inhalts , jedes Viertel .
in Vouteillcn , 280 Stück auf ein

Orhofr.
Baum - Ocl,  die ordknaire Piepe

die große Piepe , BothzuiZ - 14
Varilt . . . . »

„ Stampe zu 256 Gallons
Vier , englisches,  das Faß,

Varrel , zu z6 Gallons .
das Orhoft 54 „ .
die Piepe „ 108 „

„ 0 rdinaires,  die Tonne zu
,4 Vierteln . . . .

in Bouteillen , 280 auf cin -Or-
host.

Blut,  das Viertel . . . .
Branntwein  aller Arr,wicArrack.

84
42
2e

168

252
z6

204

17

216

5»
S4

1Z2

24
60

2gc>

20
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Essig , ein Anker zu Vierteln
eine Tonne „ rZ „ .
eine Tierce ,,20 .
ein Orhost „ 50 „ .
in andern Gebinden , jedes

Viertel zu . . .
in Bouteillcn , 280 auf ein

Orhost.
Hanf - Oel,  die vrdinaire Piepe
Seife,  grüne und braune , die klei¬

ne Tonne , oder das Viertel
Svrit  oder Weingeist , wie Arrack.
Theer,  die Tonne . . . .
Thran , die Tonne von 21b G Netto

andere Gebinde nach dem Ge¬
mäß von 6 Stechkannen zu
z6 E.

Wasser,  Egerscheö , Fachingcr,
Geilnaner , Selterser , Spaaer,
die 100 Krüge . . . .

Wasser,  Pyrmonter , Drieburger,
Wildnnger rc., die 100 ganze
oder Pints - Flaschen mit Korb
100 halbe Pints -Flaschen des¬
gleichen . . . . . .
Köllnisches , die 12 Glaser mit
Kiftchcn , ohne Uebcrkistc .

Wein  aller Art , wie Arrack.

Y2
266

1 26

1 j -257

^7Z

216

j b6

2 zo

240

r lZo

i Z»

l8o

6
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L. Früchte.

Der Bremer Scheffel Bohnen .
77 77 77 B rr ch tv aißen
>7 7, 77 Erbsen
77 77 77 Gerste
77 77 77 Hafer . .
77 7, 7) Hirse . .
77 77 77 Linsen . .
7' 7? 77 Malz .
77 77 .77 Nüsse . .
77 77 7? O b st — gedörr¬

te Aepfel .
77 77 77 gedörrte Birnen
77 77 77 „ Kirschen

77 77 77 „ Pstaum.

77 77 77 grünes aller 'Art
77 '7, 77 Roggen . .
77 77 77 Saarn  e n - Hanf-
77 77 77 „ Rüb - ,

Rapp - , Mohn-
und andere Sor¬
ten . . .

77 77 .7? Sa amen,  sein -,
lose oder in Sä¬
cken . . .

-7 ' 77 77 in Tonnen , die

Sch
Ä

!20

Sv
120

84
60

100

120

75
84

50

75
120

1 20

96
100

72

Tonne

90

90

186



Der Bremer Scheffel Waitzen
zttz

r <>8

„ „ „ Wicken . .

lö. Holz - Artcn und Vren n-
Mate r ialien.

s ) Von allen Sorten Schiffs -, Zim-

1 2 0

SchG

mcr - , Bau - und anderm - Nuß-
Holze, Sägeblöcken , stärkern Stan¬
gen und dcrgl . , so wie von Plan¬
ken, Bohlen , Brettern und gesag¬
ten satten.

Eichen - , Hainbuchen - , Acp-
fel - und P flau men - Holz,

die io  Bremer Cubic - Fuß
Büchen - , Eschen - und Kirsch¬

bau 'm - Holz,  dergleichen
Birken - , Birn - , Nuß - und

Ulmen bäum - Holz,  desgl.

Espen - , Erlen - , Fichten -,
Kiefern - , Tannen - , Lin¬

den - , Pappeln - und Wei¬
den - Holz , . . . desgl.

Anm . Planken , Bretter , satten

und kleine bearbeitete Bauholz-
Sorten können in ganzen Zwölf¬
ten , Kabeln oder sagen und Hau¬

fen ; unbearbeitete Zimmerstücke rc.
nach den Hartigschen und Segon-

y
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barschen Tafeln im Durchschnitt u.
s.w. gemessen und berechne: werden,

k) Felgen,  d. Schock ( 6o ) Zozöllige
r> , , i» i? 3^ ,,

Speichen „ „ . . .
c) Kandieskisten,  complete , die

rno Stuck halbe zu 2Z § Br.
Cub . Fuß . . . . .

die ioo Stück ganze zu z6 § „
ä ) Faßdauben  und Stabhol ;,

1^- 2 Zoll stark und 4- ü Zoll

SchE

2^
3r^
, z

2
3

Bremer
Cuk . -Fuß

breit.
248 Piepen -Stabe 67 - 70 Zoll lang
572 D .rhoft „ 55 - 58 „ , ,

496 Tonnen « 45 - 48 ,» »

80
97
rc>4

744 O .rhoft -Boden-
Stabe 29 - 52 „ „

922 Tonnen „ ,, 22 —ZZ ,, „
e) Vom Faden-  oder Klafter-

Holze  rc . werden die in Haufen
gemessenen lOo Cubic -Fuß nur ge¬
rechnet von

105
107

Nutzholz  in Klaf¬
tern . . .

2 3 ,5 6füßigcn

75 732 72 7« 6gCub .8.

Brennh  0 l z-in Klo¬
ben oder Scheiten 7 -l 6 -) 67 65

„ in Stangen .
„ in Zacken oder

60 57 54 5l ^3 ,,

Zweigen . . 56 52 48 44 ^0 ,,



Lub. I.

Brennholz in Reisig , Bunden
oder Wellen . . ?o- 35„ „

Band Holz,  nach Verhältnis ; der
Starke . . . . >5-55„ „

Zaun pfähle,  wie Stangen-
Brennholz.

Korbweiden,  daS Bund . .
Schwerds  p a n e,  starke , i oo

Bund ü 60 Stück
„ dünne, ron Bund u 60 Stück

k) sohkuchen,  die rooo Steine
8 ) Holzkohlen,  die ro  Bremer

Cubic - Fuß
st) H o l z a sche , ( der Bremer Schest

fel ) unausgclaugte
„ dito ausgelaugte

r) Braunkohlen,  die ro  Bremer
Cubic -Fuß

st) Steinkohlen, „ „ „ „
!) Torf , die ro Bremer Cubic -Fuß

aufgeschütter
die roon Soden oder Steine .

Sch 4818

18

>oo

72

^2
rzcr

280

^0

72

O . Steinarten , Thon , Sand re.
die 10 Bremer Cub .-Fuß

Kies . . . .
Pfla  sie r -,  auch Sollingcr Steine

2 180
2 240
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die 10 Bremer Cubic - Fnß
Sand,  weißer
Sandstein,  behauener .

unbeh . ob. Bruchstein in Haufen
Pfeifen - Erde .
Töpfer - Erde . . .
Mergel . . . .
Dung - Salz  oder Dur . .
Pfannen - St ei ne
Vieh - und anderer  Dünger .
Ziegel , Backofen -Steine die 1000

Stück

2
5
2

120

200

!8o
1
1
2

1
I
1

5o
260

70

10Z

2 15
50

54
„ Dachzungen dito
„ Mauersteine dito
„ desgleichen ungebrannte dito

n
50

L . Leere Gefäße.
Ein Anker , oder viertel Ohm .
Ein halber Anker
Ein viertel Anker . .
Ein doppel Anker , halbes Ohm
Ein halbes Orhoft
Eine Thran -Tonne , Härings -Tonne

„ Theer - „ . .
„ Lein - „ Caffee -Qnartjeö

Ein Reis - Faß . . .
Ein Caffee Oxhost . . .
Ein Ohm , Tierce .

75
48
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Gch E

Ein Orhoft , halbes Both
Ein Bierfaß , Puncheon , Barrel,

Piepe , Megger, halbes Muid,
Quardeel . . .

Ein Zuckerfaß
Ein Both , große Piepe

co8

1Z2
120

144

Andere feste Waaren.

Aschenkalk,  die i o Br . Cub .-Fuß
Dach rohr,  eine Fiehme zu 100

kleinen Bunden

Eichenborke,  gehackte , die 10
Bremer Cubic - Fuß
ganze , die 10 Bunde .

Erden zeug,  oder gemeine Töpfer-
Waaren , die 10 Br . Cub . Fuß

„ das vierspännige Fuder zu Zoo
Bremer Cub . Fuß .

Glasscherben,  weiße , die 10
Bremer Cubic - Fuß

„ grüne , die 1o Brem . Cub . Fuß
Glas,  Hohl -,, , , , , , „

das vierspännige Fuder zu 250
Bremer Cub . Fuß .

Häringe,  die Tonne . »
Hausgeräth,  diverses , das vier¬

spännige Fuder . .

2 90

1 6c>

— 140
1 275

— 120

12

1
-So
60

96

8
E
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H eu , ftstgepacktes,die ivBr .Cub .F.
das vierspännige Fuder zu 720

Cub . Fuß
Kalk und Gyps,  das Gemäß zu

io Br . Cub . Fuß (gestrichen
und nicht gehäuft)

Kartoffeln,  das Gemäß zu 10
Bremer Cub . Fuß

Knochen,  dito dito
Kreide,  ganze , das Gemäß zu 10

Bremer Cub . Fuß
„ das Orhoft . .

Laberdan,  wie Häring.
Linnen,  Bleichtücher , oder hessische

Schocktücher in Bolten, ' oder
halben Rollen von 20 Stück

„ Hessische , sogenannte lov ^ .
Linnen , der Bolte von E oder
24 Schock . .

„ Hannöversche H Heeden - Linnen,
die Rolle zu 50 Stück .

„ dergleichen gebleichte H Stiege-
Linnen, die Rolle zn 200 Stiege

Bodenwerder - oder Legge- Lin¬
nen, die Rolle von ZZ- Z4 Stück

50

12

I IOO

216

!ZO

I 216
r 200

100

i8c>

200

Weser - Linnen oder Meier -Linnen
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aus dem Preußischen , Schaum¬

burgischen und sippischen:

halbe Packen von 50 - 52 Stück
viertel 26—

Mollen,  hölzerne , das vierspän¬

nige Fuder zu Zoo Stück .

das Schock zu 60 Stück .

Futter -, geflochtene , das Schock

zu 60 Stück . ' . .

Pech , die Tonne . .

Salz,  der Bremer Scheffel

Schaufeln,  hölzerne , das vierspän¬

nige Fuder zu rooo Stück »

das Schock zu 60 Stuck .

25 ) Bekanntmachung des Amts

Damme vom 9 . Mai,  xudl . am

15 . Mai 1826.

In Beziehung auf die Bekanntmachung Ansetzung

Herzoglicher Regierung vom 18 . März I. I . Lcggetage.

betreffend die Wiedereinführung und Einrich¬

tung der sinnen - segge - Anstalten im Amte.

Damme , macht das Amt hiermit anderwei¬

tig bekannt , daß diese segge regelmäßig wö¬

chentlich zweimal und abwechselnd zu Damme

und Neuenkirchen , nämlich am Mittwochen
E r

12

1I2

1Z0

96
6

216

ber



zu Damme und am Freytage zu Nenenkirchen
gehalten werde , und mit dem 24 . l . M . zum

erstenmal zu Damme ihren Anfang nehme.

24 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 28 . Mai,  xubl . am zi . Mai
1826.

Regulativ wc- Nachdem zur Erleichterung der Schiff¬
gen des provl- fahrt der Linkenzug über den Ochtum er

aû fwärts " ^ Sand im Amte Berne unter gewissen Be¬
statteten Lei- stimmungen und Bedingungen provisorisch

denOchtummer gestattet worden ist , so wird in dieser Bezie-
Sand . hung mit Seiner Herzoglichen Durchlaucht

höchster Genehmigung Folgendes festgesetzt:
§ . r . Der Linienzug über den Ochtum-

mer - Sand ist den Schiffern ström aus¬
wärts provisorisch  erlaubt , und zwar

im Winter , d . h . vom l . Nov . bis zum
April , sowohl mit Pferden als mit Men¬
schen , in den übrigen Monaten aber nur mit
Menschen allein.

§ . s . Der Linienzug findet mm auf dem
eigends dazu abgesteckten Pfade statt . Jede
Überschreitung dieses Leinpfades ist untersagt.

§ . I . Die Breite des Leinpfades soll
mindestens ro Rheinländische Fuß und höch¬
stens 20 Fuß Rheknlandisch betragen.

§ . 4 . Der Flachenraum des Leinpfades

bleibt ein Eigenthunr der bisherigen Besitzer,



welche denselben , unter den , aus der gegenwär¬

tigen Bekanntmachung sich ergebenden , Be¬

schränkungen , wie bisher , frei benutzen können.

§ . g . Es dürfen zum Behuf des Linien-

zugs nie mehr Pferde als zu zwei Schiffszü¬

gen erforderlich sind , gleichzeitig  auf dem

Ochrummer Sand versammelt werden.

§ . 6 . Die Linienzugspftrde sollen nicht

neben einander gehen , sondern selbst dann,

wenn mit doppelten Linien gezogen würde,

hinter einander gespannt werden.

§ -. 7 . Es ist den Treibern untersagt,

die Pferde beym Stillstehen grasen , oder die

Anpflanzungen auf den Schlcngen n . s. w.

abweiden zu lassen , und Mutterpferde mit

Füllen , oderPferdemit bloßen Halftern , ohne

Gebiß , zum Lunienzug zu gebrauchen.

§ . 8 . ' Die Schiffer sind verbunden , die

Auglinie , zur um so mehrern Verhütung al¬

ler Beschädigungen an den Uferwerken , mög¬

lich sc hoch zu spannen , und dieselbe nicht

schleifen zu lassen.

A 9 . Desgleichen sind die Schiffer ver¬

pflichtet , jedem Mast einen eigenen Begleiter

oder sogenannten Linienreper bcizugeben , wel¬

cher - sich von dem Linienzug nicht entfernen

darf , und genau darauf zu achten hat , daß

die Zuglinie nicht ohne Noch schleift , und ftl-
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bkge, wenn sie hinter einem Gegenstände am
Ufer hängen bleibt , sofort loszumachen hat.

§ . 10 . Etwaige Beschädigungen , welche
beym Linienzng veranlaßt werden , sollen so¬
fort geschätzt !und es kann von der betreffen¬
den Behörde verfügt werden , daß der tarirte
Werth bis zu ausgemachter Sache deponirt
werde.

§ . n . Uebrigens sind die Ufer -Besitzer
des Ochtumer Sandes angewiesen , unter den
Bestimmungen der gegenwärtigen Bekannt¬
machung , dem Linienzug kein Hinderniß kn
den Weg zu legen , und namentlich hinsichtlich
desselben sich aller eigenmächtigen Pfändung
zu enthalten.

§ . 12 . Alle Contraventionen gegen die
Vorschriften der gegenwärtigen Bekanntma¬
chung sollen , außer dem Ersatz des dadurch
etwan verursachten Schadens , mit einer Geld¬
strafe von i bis 20 Rthlr . Gold , oder ver-
hältnißmäßiger Gefängnißstrafe polizeilich
geahndet werden.

§ . i z . Die Schiffer haften zunächst für
alle , durch ihre Mannschaft , gedungene Trei¬
ber und deren Pferde verursachte Schäden
und verwirkte Strafen , mit Vorbehalt des
Regresses gegen die erstere.

§ . 14 . Das Amt Bexne ist mit der



Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung

beauftragt.
§ . iZ . Da diese Bekanntmachung eine

provisorische neue Concession zur Erleichterung

der Schifffahrt bezweckt , so kann dieselbe zu

jeder Zeit abgeändert und , den Umständen

nach , ganz zurückgenommen werden.

§ . 16 . Die Verordnung soll bekannt

gemacht und an den üblichen Orten ange¬

schlagen werden . -

2Z ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 28 » Mai , xudl. am Zi - Mai

1826.

Nachdem die , von der zu Bremen verek - E ^ uierungm

nigt gewesenen Commission zur Revision der und nähere Be-

Weser - Acte vom ro . Sept . 182 z . verabre - ^ " d '^ ^ "

deten , neuen Bestimmungen , wodurch verfchie- die Ergänzun-

dene Vorschriften jenes Staatsvertrags ab --Mn zur Westr-

geändert und mvdrftnrt weroen , durch die betreffend.

Landesherrliche Verordnung vom 11 . Jan.

1826 . genehmigt und promulgkrt worden

sind , sieht sich die Regierung veranlaßt , ei¬

nige fernere Erläuterungen und nähere Be¬

stimmungen bekannt zu machen , welche die

Erleichterung des Verkehrs zwischen den

Plätzen an der untern und ober » Weser be¬

zwecken , und theils ln jenen Conventionen

ausdrücklich enthalten sind , theils zwar von
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der gedachten Revisions - Commission aner¬
kannt , jedoch in das Schlußprotocoll über die
getroffenen neuen Bestimmungen nicht ausge¬
nommen worden sind.

§ . i . Die von der untern nach der ober»
Weser , oder umgekehrt , bestimmten Güter
müssen zwar , bevor sie eine Weser -Zollstätte
Jassiren , verisicirt werden ; die Verisica-
tion kann aber nach § . Zg . der Weser - Acte,
bei den stromaufwärts gehenden Gätern,
gleich an den Verisicationsplätzen an der un¬
tern Weser vorgenommen werden , so wie auch
die stromabwärts kommenden Güter an eben

jenen Plätzen schlüssig verisicirt werden
- können.

§ . 2 . Sind die von der untern nach der
obern Weser , oder umgekehrt , bestimmten tran-
si'tirenden Güter noch nicht verisicirt und wer¬

den dieselben an einen Verksicationsplatz ge¬
bracht , nicht , um in das Land eingeführt , son¬
dern blos um verisicirt zu werden , so können
sie an einem solchen Platze den Ein - Aus¬
gangs - und Verbrauchs - Steuern nicht un¬
terzogen werden , sondern es müssen dieselben
blos gegen Entrichtung der , rm § . zy . der
Weser -Acte vorbehaltenen , Berisications - Ge-
bühren verisicirt werden.

§ . Z . Sind dergleichen Güter zwar be-
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reits verificirt , und müssen dieselben ans der

Fahrt zum weitern Transport  in ein

anderes Fahrzeug geladen werden , worauf

das bisherige Manifest nicht lautet , so kann

zwar zu einer neuen Verifikation geschritten

werden : es dürfen aber auch meinem solchen

Fall an dem Verifi 'cationsplatz nur die vor¬

hin erwähnten Verificatrons - Gebühren und

nicht die Eingangs - Ausgangs - und Ver¬

brauchs - Abgaben von den transttirendcn

Gütern erhoben werden.

§ . 4 . Wenn gleich in dem bei der Veri¬

fikation ausgestellten Manifest immer ein

bestimmter Ort angegeben werden muß , wo

die Waare ausgeladen werden soll , so kann

dieser doch auf der Fahrt abgeändert

werden  und in einem solchen Fall darf eben¬

falls die verschiffte Waare , so lange diesel¬

be nicht an das Land gebracht wird , sondern

tranfitirend verbleibt , den Ein - Ausgangs¬

und Verbrauchs - Steuern nicht unterzogen
werden.

§ . Z» Die vorstehenden Bestimmungen

beziehen sich blos auf den Verkehr zwischen

den Plätzen der untern und obcrn Weser,

nicht auf den Schifffahrts - Verkehr der uu ->

tern Weser.
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Devalvation
der alten ost-
friesischen Schild
linge.

26 ) Camrner - Bekanntmachung vom
27 . Mai , xubl . am zi . Mai 1826.

Da nach einer Bekanntmachung der Kö¬
niglichen Landdrostey zu Aurich vom d.
M . die alten Ostfriesischen Schillinge , wel¬

che im Fürstenthume Ostfrkesland bis jetzt
noch zu dem Werth von gß Stübern coursi-
ren , nur noch bis zum iZ . August dieses

Jahrs daselbst im Handel und Wandel zu¬
lässig , nach Ablauf dieser Frist aber gänz¬
lich ungültig seyn sollen , jedoch bis zum
ig . August d. Z , zu dem Werth von ZZ
Ostfriesischen Stübern bei dem Rendanten

Symens in Aurich umgewechselt werden
können , so werden die hiesigen Unterthanen

hiedurch gewarnt , diese alte Ostfriesische
Münzsorte nicht ferner anzunehmen , und zur
Verhütung eines Verlustes , der daraus , daß
solche ganz außer Umlauf gesetzt wird , zweck¬
mäßige Maaßregeln zu nehmen , indem hie¬
durch zugleich mit Seiner Herzoglichen Durch¬

laucht höchster Genehmigung ausdrücklich un¬
geordnet wird , daß nach dem 1. August die¬
ses Jahrs diese alten Ostfriesischen Schillinge
(Mallfchillinge ) in hiesigen Landen schlechter¬
dings nicht weiter Umlauf haben , mithin

von niemand ausgegeben und angenommen
werden sollen.
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27 ) Bekanntmachung des Del me ri¬

tz orsterStadt Magistrats vom 26.

Mai , pudl . am z . Juni 1826.

Mit Erlaubniß der Herzoglichen Regie - Die Einrich¬

tung wird ein Wochenmarkt in Delmen Horst

auf dem Platze vor dem Rattzhause jeden der Stadt Del-

Mittwochen und jeden Sonnabend , am ^ mmhorst betref-

Zunius d. Z . zum erstenmal , wenn auf den

Markttag ein hoher Festtag fallt , am nachst-

vorhergehenden Werktage , des Vormittags

von 9 bis 12 Uhr gehalten werden . Auf

diesem Markte dürfen die in dem genehmigten

„Reglement wegen der Wochenmärkte in Del¬

menhorst, " welches am Rattzhause angehefret

ist , benannten Gegenstände nach den im Reg¬

lement enthaltenen Bestimmungen verkauft
werden.

28 ) Cammer - Bekanntmachung vom

vom 2Z . Juni , x u dl . am 24 . Juni
1826.

Seiner Herzoglichen Durchlaucht Höchsten

Vorschrift gemäß , soll für die Passage über „es Weggeldes

den , auf Herrschaftliche Kosten in Stand ge- für die Passage

fetzten , rnnern Moorweg zu Sehestedt am ^ E -weg zu

Schweyburger Communion -Deich nachstehendes Sehestedt am

Weggeld cingeführt werden , und es ist mit ^ ^ Yburger

dessen Erhebung , vom 1. Zulius d. I . an , deich.



der Wirth Heidemann zrun Moordeich vsr-
lausig beauftragt.

Taxe des WeggeldeS.
1) Für einen ledigen Wagen , eine Cario-

le , Wuppe oder einen Schlitten , wenn
mehrere Pferde vorgespannt sind, ,L Pferd
z Gr.

2) Für einen Wagen , eine Carkole,
Wuppe oder einen Schlitten mit einem
Pferde 6 Gr.

5 ) Für einen beladenen Wagen ü Pferd
4 Gr.

4 ) Für einen Reiter 4 Gr.
Z) Für jedes ledige Pferd , imgleichen für

jedes Stück Hornvieh z Gr.
6) Für ein Kalb oder Füllen , imgleichen

für ein Schaf oder Schwein 1 Gr.
Das Weggeld wird in Courant erhoben,

wer aber in Bremer Grotcn oder Conventions-

Münze zahlt , kann kein vergütet ver¬
langen.

Derjenige , der das Weggcld defrandiren
sollte , wird policeilich mit Geld oder Gesang-
niß bestraft.

29 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom i . Zuli , xrrdl . amZ . Juli  1826.

Zn Betreff der Seine Herzogliche Durchlaucht haben

herrschaftlichen «Uttel st höchsten RescnptS vom 24 . MNMs



d. I . in Betreff der Erneuerung der HerrrVrbpecht -Con-

schastlichen Erbvachtö -Conlractc und Gewerbs - ^ ->cte und Ge-

Concestwnen wegen der, uu Zahr 182z . durch

das Ableben des Durchlauchtigsten Herzogs thum Orden-

Peter Friedrich Wilhelm eingetretcnen
gierungsverändcrung , auf desfallsi'gen un- Jever,

terthanigsten Vortrag der Regierung , zu be¬

stimmen geruhet , daß
im vorliegenden Fall die N ach suchung

der Bestätigung der Herrschaftlichen Erb¬

pacht - Contracte und Gewerbö -Concesft'r

vnen im Herzogthum Oldenburg und
der Erbherrschaft Jever nicht verfügt
werden solle, sondern solche gänzlich nach¬

zulassen sey,
welche gnädigste Bestimmung hiedurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Zo) Landesherrliches Patent vom
10 . Juli , x>nbl . am 29 . Juli 1826.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwig rc. rc.

Thun kund hiemit Allen uud Jeden , Die N-rhSlt-

insbesondere den Einwohnern der Herrschaft

Kniphansen , daß am 8ten Juni d. Z . zwi- ^ Md das mit

schen Unserm Bevollmächtigten und dem des Grafen von

Grafen von Bentrnck,  unter Berrmtte - ^ „„g ^



dachte Herr - lmig des Kaiserlich Oesterreichschen und Rus-

schaftzûBeram^-̂ ^ ^ wie auch des Königlich Preußischen
v. J . a'bgeschlos- Hvfts , ein Abkommen über die künftigen
scne, demnächst Verhältnisse der Herrschaft Kniphausen ab-

Um mtMrte ' g welches , nachdem es von beiden
und von dem Theilen ratisscirt worden , auch unterm gten

stê DeutMn' dAär ; d. I . von dem Durchlauchtigsten Deut-
B' unde garan - scheu Bunde garantirt ist , und von Wort zu
tirteMkommen Wert also lautet:

betreffend. Nachdem , in der Folge der mit dem Til¬
siter Frieden eingetretenen politischen Ereig¬
nisse , die Herrschaft Kniphausen mit der
Erbherrschaft Jever in einen gemeinschaftlichen
Verwaltungs -Bezirk unter einem und demsel¬
ben Gouvernement vereiniget und in dies« :
Vereinigung auch vvrgefunden worden , als
Se . Majestät der Kaiser von Rußland im
Jahre 181Z von Jever wieder Besitz nahmen,
demnächst Ihre Kaiserliche Majestät diese,
von Allerhöchstdenenselben wieder erworbene,
Erbherrschaft an Se . Durchlaucht den Herzog
von Oldenburg übertragen , ohne daß weder
gleichzeitig von Seiten der Verbündeten Mäch¬
te , noch auch späterhin auf dem Wiener Con-
gresse über Kniphausen etwas festgesetzt wur¬
de , aus dieser Unbestimmtheit aber mancher¬
lei Irrungen entstanden , und daher , auf den
Wunsch der zum Congresse in Aachen im
Jahr 1818 vereinigt gewesenen Cabinette,



Rußland und Preußen sich haben bereit fin¬
den lassen , eine Übereinkunft zwischen Sr.
Durchlaucht dem Herzoge von Oldenburg und
dem Grafen von Bentinck,  als Besitzer

der Herrschaft Kniphausen , zu vermitteln,
wodurch ' die Berhaltniße der letzteren naher
bestimmt und dabei von der einen Seite das
Interesse Seiner Herzoglichen Durchlaucht , be¬
sonders in Beziehung auf Statt findende
Successi 'ons - Verhältnisse und auf die Lage
der , die Herrschaft Kniphausen landwärts
umgebenden , Erbherrschaft Jever , und von
der andern Seite die Wünsche des Herrn

Grafen , den Schutz des Deutschen Bundes,
wie fräherhin des Deutschen Reichs , zu genie¬
ßen , berücksichtigt würden ; so ist in Folge der,
unter solcher Vermittelung jener Höfe und
des zu ihnen , auf ihre besondere Einladung,
hinzugetretenen Kaiserlich Oesterreichischen
Hofes , Statt gefundenen Verhandlungen , und
in Uebereinstimmung mit den von den vermit¬

telnden Höfen gemachten Vorschlägen , zwi¬
schen dem Bevollmächtigten Sr . Durchlaucht
des Herzogs von Oldenburg , Kammerherrn,
Regierungs -Rath und Ritter des Kaiserlich
Russischen St . Annen -Ordenö zweiter Classe
in Brillanten , Wilhelm Ernst  Freiherr
von Beaulieu - Marco  n na  y und dem

Bevollmächtigten des Herrn Grafen von
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Bentinck , Hvfrath  Hans Wilhelm
Carl Barnstedt , nachstehendes Abkom¬
men über Kniphausen wohlbedächtig verab¬
redet und abgeschlossen worden:

Artikel  I . Der Herr Graf von
Bentinck  tritt für sich und seine Familie,
in Beziehung auf die Herrschaft Kniphausen,
unter den in den folgenden Artikeln enthal¬
tenen nähern Bestimmungen, in den Besitz
und Genuß der Landeshoheit und der persön¬
lichen Rechte und Vorzüge wieder ein, wie
Ihm dieselben vor Auslösung der Deutschen
Rcichsverfaffnng zustanden.

Artikel II. Damit die Herrschaft
Kniphausen wieder ein integrirender Thcil
von Deutschland werde, zu welchem sie frühcr-
hin gehört hat , und die Erhaltung der äu¬
ßern und innern Sicherheit desselben, für wel¬
chen Zweck der Deutsche Bund besteht, auch
auf sie sich ausdehne, ist der Herr Graf zu¬
frieden, daß die Hoheit über Kniphausen,
Ihn selbst und Seine Familie, als Besitzer
der Herrschaft, jedoch nur so, wie sie vorhin
Lei Kaiser und Reich gewesen ist, von Sr.
Durchlaucht dem Herzog von Oldenburg und
von Höchstdessen Nachfolgern in der Regie¬
rung dieses Herzogthums ausgeübt werde,
wogegen Höchstderselbe für Sich und Seine



Nachfolger die Pflichten übernimmt , welche
mir der Rekchshvheit verbunden waren»

Durch diese Unterordnung bleibt das Vers
haltniß der Herrschaft Kniphaufen , als eines
bcsondern Landes , sowohl gegen das Herzogs
thum Oldenburg , als gegen die übrigen
Staaten Sr . Herzoglichen Durchlaucht , uns
berührt.

Artikel lll . Dn, vermöge dieses Hos
heirsverhaltnisses und der dadurch begründeten
Unterordnung unter ein Mitglied des Deuts
scheu Bundes , die Herrschaft Kniphaufen zu
den,,Deutschen Bundesland «:» gehört , so er¬
kennt der Herr Graf von Bentinck  für
Sich und Seine Familie an , daß nicht nnr
die Bundes - und Schluß - Acte , sondern auch
alle Bundes - Beschlüsse , welche bereits ergans
gen sind , oder künftig noch ergehen werden,
auch in Beziehung auf Kniphaufen , eben so
wie in den übrigen Bundesländern , volle
Kraft und Gültigkeit haben und erhalten.

Zn Folge dessen versteht sich von selbst,
daß unter dem Titel der ehemaligen Reichs-
Gesetzgebung keine besondere Rechte über
Kniphaufen auf Se . Herzogliche Durchlaucht
übergehen , da die ehemalige Reichs - Gesetz¬
gebung nur in Erlassung neuer Ordnungen
und Gesetze im Reiche , mithin solcher Gesetze

F



sich äußerte , welche allgemein für die Reichs-
unterthancn verbindliche Kraft haben sollten;
Bestimmungen aber , welche mit solchen Ord¬
nungen und Gesetzen überhaupt zu vergleichen
sind , gegenwärtig nur bei dem Bundestage
verhandelt und vereinbart werden können.

Artikel  kV . Die Herrschaft Knip-

hauscn wird zu allen nach der Matrikel
aufzubringenden Lasten des Bundes , na¬
mentlich zu allen Geldleistungen und Mann-
schaftstellungcn für das Bundesheer , in
dem Verhältniß beitragen , als dieselben
überhaupt auf die Deutschen Bundeslän¬
der , mit Drücksicht auf deren besondere
Verhältnisse , vertheilt werden . Dabei wol¬
len Se . Herzogliche Durchlaucht gern dahin
wirken , daß der Herrschaft Kniphauscn alle
diejenigen Erleichterungen zugestanden werden,
welche irgend einem der , die i6te Curie bil¬
denden , kleinern Bundesstaaten , in Folge et¬

wa bereits ergangener oder künftiger Bundes¬
beschlüsse , zu Statten kommen . Die Aus¬
hebung der Mannschaften kommt zwar dem
Herrn Grafen zu , auch steht Ihm frei , die

deshalb für die Oldenburgischen Lande beste¬
henden Verordnungen in Anwendung zu brin¬
gen , oder besondere , den Verhältnissen der
Herrschaft etwa noch angemessenere , Vorschrif¬
ten darüber zu erlassen . Es soll aber die



Tauglichkeit der gestellten Mannschaft nach
den Grundsätzen der Oldenburgischen Vcr-
ordnungen beurtheilt , die Mannschaft auch
dem Oldenburgischen Cvntingente cinverlcibt
werden , und einen Theil davon bilden, , dem¬
gemäß auch den vorgcschriebenen Soldaten-
Eid leisten , und wahrend ihrer Dienstzeit den
Oldenburgischen Milktair -- Gesetzen und Mi-
litair - Gerichten unterworfen seyn.

Alle für den Bund anfzubringenden Geld¬
beiträge werden alljährlich von dem Herrn
Grafen an die Herzoglich Oldenburgischen
Lassen bezahlt.

Die Herrschaft bleibt von jeder Beguar-
tirung mit dem Oldenburgischen Mrlitair
frei.

Artikel  V . Der Herr Graf tritt auch
in Ausübung des Rechts der besonderen
Flagge für die Herrschaft Kniphansen wieder
ein , wie solches vor Auflösung des Deut¬
schen Reichs gewesen ist , jedoch unbeschadet
der , in den Artikeln H . und III . enthalte¬
nen , Bestimmungen.

Artikel 'Vl . Auch in Ansehung der
Zustißgcwalt wegen der Herrschaft Kniphau-
sen erhält der Herr Graf den Genuß und
die Ausübung derselben Rechte wieder , welche
ihm zur Zeit des Deutschen Reichs zustan¬
den. Die veränderte Lage der Umstande

F 2



macht indessen folgende Abänderung bei Ans-

Übung derselben nothwendig:

s ) Zn allen Civil -Streitigkeiten der Knip-

hausenscheu Unterkhanen , sowohl unter

sich , als wo der Herr Graf oder dessen

Behörden , oder auch andere Personen

Klager sind , vertritt das Obcr -Appel-

lations - Gericht in Oldenburg aus be¬

sonderem Auftrag , welcher demselben

von Gr . Herzoglichen Durchlaucht , ver¬

möge der auf Höchstdieselben im Artikel

I ! . übertragenen Hoheit , ein für allemal

ertheilt wird , die Stelle der ehemaligen

Reichsgerichte , und erkennt in denjenigen

Fällen , worin die Cvmpetenz derselben

begründet war , nach den in der Herr¬

schaft geltenden Rechten . Dabei bleibt

jedoch das gedachte Ober - Appellations-

Gericht unverändert bei seiner Form und

seinem Geschäftsgang.

L) Zn der angegebenen Art ( litt , u) ver¬

tritt jenes Gericht auch die Stelle der

ehemaligen Reichsgerichte in den Angele¬

genheiten der sonst in der Herrschaft sich

anfhaltenden erimirten Personen.

« ) In Criminal - Fallen , wo eine weitere

Vertheidigung zulässig ist , sollen die

"Acten , statt wie sonst zur Zeit des Deut¬

schen Reichs an ein auswärtiges Juri-



stcn - Collegium , an das Ober - Astpella-
tivnS Gericht , in Oldenburg zur Abfas¬

sung des Urtheils gesandt , und dieses
von dem Kniphauscnschen Gerichte eben
so , wie sonst , eröffnet werden.

ü ) Zn allen solchen Privatangelegenheiten
des Herrn Grafen und der Glieder Sei¬

ner Familie , bei welchen zur Zeit des
Deutschen Reichs die höchsten Reichsge¬

richte competcnt gewesen seyn würden,
sollen diese ebenfalls durch das Ober-

Avpellations -Gericht zu Oldenburg ver¬
treten werden»

^ ) . In gleicher Art soll dasselbe an der
Stelle der ehemaligen Reichsgerichte
eintreten , wo sonst die Unterthanen der
Herrschaft gegen den Herrn Grafen oder

dessen Behörden , als Obrigkeit , vor
denselben hatten ' Klage erheben können»

l ) Auch soll für Falle , wo sonst die Er¬
haltung guter gemeiner Ordnung ein
Einschreiten der höchsten Reichsgerichte
auf Antrag des Reichsfiseals begründet

hatte , ein Fiscal bestellt werden , wel¬
chen Se . Herzogliche Durchlaucht , ver¬

möge der Höchstdenenselben übertragenen
Hoheit , aus drei Ihrer Amtleute oder

Landgerichts - Mitglieder in den Preisen

Jever und Neuenburg , welche der Herr



Besitzer der Herrschaft in Vorschlag
bringt , ernennen . Dessen Geschäft ist
es auch , besonders darauf zu wachen,
daß die von dem Herrn Besitzer , als
LandeSobrigkeit , in diesem Abkommen
cingegangenen Verbindlichkeiten erfüllt
werden . Nimmt derselbe einen Fall
wahr , wo dabei etwas verabsäumt , oder

in Beziehung auf Erhaltung guter ge¬
meiner Ordnung , Grund zur Beschwer¬
de gegeben wird , und erlangter aufdes-

fallsige Anzeige bei dem Herrn Besitzer
der Herrschaft keine Abhülfe , so bringt
er die Sache an das Ober -Appcllations-

Gericht in Oldenburg , welchem in Ab¬

sicht der Entscheidung der Beschwerde
von Sr . Herzoglichen Durchlaucht , ver¬

möge zu ertheilenden Auftrags , gleiche
Befugnisse eingcranmt werden sollen , als
sonst den höchsten Reichsgerichten zuge-

standen haben.
§ ) Doch steht in allen unter litt . 6 , 6 und k

bezeichneten Fallen dem Herrn Grafen,

in Fallen litt , ä auch den Gliedern Sei¬
ner Familie , das Recht zu , sowohl in
der ersten , als in jeder ferner zulässigen

Instanz , auf Verschickung der Acten an
eliie Deutsche Zuristen - Facultär zur Ab¬

fassung des Unheils anzutragen . Wird



dieser Antrag gemacht , was jedenfalls

eher geschehen muß , als die Acten zum

Urtheil beschlossen angenommen werden,
so hat das Ober - Appellations - Gericht

dem Herrn Grafen , oder in Fällen litt.

6 . dem bei heiligten Mitglied Seiner

Familie , drei deutsche Juristen -Facul-

taten in Vorschlag zu bringen , woraus

von demselben diejenige binnen einer,

durch das Ober - Appellations - Gericht

zu bestimmenden , angemessenen Frist Zu

wählen ist , an welche die Acten ver¬

sandt werden sollen . Erfolgt der An¬

trag aus Actenverschickung nicht vor

den : Actenbcschluß , oder die Erklärung

über die gewählte Zuristen - Facultät

nicht vor Ablauf der dazu bestimmten

Frist , so wird das Urtheil in der be¬

treffenden Instanz von dem Ober - Appel-

larions -Gcricht selbst abgefaßt.
Ir ) Wenn die E .recution eines wider den

Herrn Besitzer der Herrschaft ergange¬

nen Urtheils oder Bescheides nöthig

werden sollte , so erfolgt dieselbe unter

der oberen dcitung des Obcr -Appellati-
ons - Gerichts in Oldenburg.

Artikel  VII . Me und jede , zwischen

Sr . Herzoglichen Durchlaucht und Höchstdero

Nachfolger in der Regierung des Herzogthums



Oldenburg einer Sekts , und dem Herrn
Grafen und dessen Familie anderer Seits,
in Beziehung auf dis Herrschaft Kniphau-
scn verkommenden Irrungen und Streitig¬
keiten , welche die Auslegung des gegenwär¬
tigen Abkommens , imgleichen den Umfang
und die Natur der Sr . Herzoglichen Durch¬
laucht übertragenen Hoheit und der , dem
Herrn Grafen zusiehcnden Rechte ( Artikel ! . )
im gegenseitigen Vcrhaltniß zu einander an
sich oder in ihrem Princip , abgesehen von
der Erfüllung der daraus auf Seiten des
Herrn Grafen entspringenden Verbindlichkei¬
ten , worauf die Amts - Thätigkcit des Fks-
calö sich bezieht ( Art . 6 litt , k) , zum Ge¬
genstände haben , werden vor eine schiedsrich¬
terliche Behörde gebracht . Die Bildung der¬
selben geschieht in der Art , daß die Acten
über die entstandene Streitigkeit bei dem
Ober - Appellations - Gerichte in Oldenburg,
nach dem bei demselben Statt findenden ge¬
wöhnlichen Verfahren , instruier , und mit
Zulassung der , bei andern Rechtssachen Statt
findenden Instanzen , auch zum Spruch bei
demselben vorgelegt werden , es sey denn,
daß der Herr Graf es vorziehk , auch hier auf
Verschickung der Acten anzutragen , in wel¬
chem Falle die obige Bestimmung ( litt , g ) in
ihrem ganzen Umfange eintritt.
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Anr völligen Unparthcilichkcit des Obcr-
Appellations -Gerichts in Oldenburg bei der
von ihm hiernach auszuübenden Mitwirkung
in Streitigkeiten dieser Art . werden die Mit¬
glieder desselben für dergleichen Falle von Sr.
Herzoglichen Durchlaucht des Höchsidcnensel¬
ben geleisteten Huldigungs -Eides entbunden
und lediglich auf den Richter -Eid verwiesen
werden.

Artikel  VIII . Damit ein völlig freies
Verkehr zwischen den Einwohnern der Her¬
zoglich Oldenburgischen Lande und der Herr¬
schaft Kniphausen Statt finden könne , ist
der Herr Graf bereit , ohnbeschadet Seiner
Landesherrlichen Rechte , entweder die Ver¬
fassung wegen der indirecten Abgaben , welche
gegenwärtig im Herzogthum Oldenburg be¬
steht , oder künftig etwa eingerichtet werden
sollte , auch in der Herrschaft ein zu führen,
oder doch im Wege besonderer Vereinbarung
diejenigen Maaßregeln anzuordncn , welche
erforderlich sein möchten , damit das Interesse
Sr . Herzoglichen Durchlaucht und Höchstdcro
Untcrthanen , in Beziehung auf Erhebung in-
directer Abgaben , gesichert werde.

Artikel  IX . Der Deutsche Bund ist um
Uebernahme der Garantie dieses Abkommens
mit der Wirkung zu ersuchen , daß er auf die ge¬
naue und vollständige Erfüllung der in demselben
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enthaltenen Bestimmungen achten , und insbe¬
sondere darauf halten wolle , daß die zwischen
Er . Durchlaucht dem Herzog von Oldenburg
und dem Herrn Grafen entstehenden Streitig¬
keiten auf dem , durch das gegenwärtige Ab¬
kommen vereinbarten , Wege zur Entscheidung
gebracht und die erfolgten Erkenntnisse auch
pünktlich vollzogen werden . Au dem Ende
steht dem Herrn Besitzer der Herrschaft der
Recurs an die Bundesversammlung in allen
verkommenden Fallen offen.

Sobald die Garantie des Bundes erfolgt
ist , tritt dieses Abkommen in Wirksamkeit.
Es fallen damit auch alle besondere Befugnisse
des Besitzers der Herrschaft in Beziehung auf
auswärtige Verhältnisse , welche derselbe et¬
wa vor Auflösung des Deutschen Reichs ge¬
habt haben mag , hinweg , indem die Interessen
sowohl des Herrn Grasen , als Seiner Un-
terthanen bei andern Staaten durch den Svu-
vcrain , welchem die vormals Kaiser und
Reich zugestandene Hoheit über Kniphansen
cingcraumt ist , unter dem Schutze des Bun¬
des vertreten werden.

Artikel  X . Andere Rechte und Vor¬
züge des Herrn Grafen und Seiner Familie,
außer der Beziehung zur Herrschaft Knip-
hausen , machen keinen Gegenstand dieses Ab¬
kommens aus . Es versteht sich daher auch



von selbst, baß denselben hierdurch weder
einiger Eintrag geschiehet, noch daß auch neue
zugestaridcu werden.

Des zur Urkund ist vorstehendes Uebcr-
einkouimeii von den beiderseitigen Bevollmach^
tigtcn unter Beidruckung ihres Siegels unter¬
zeichnet worden.

Berlin, den 8ten Juni 1825.
Wilhelm Ernst VM

Beaulieu-Marconnay.
(^>8.) Hans Wilhelm Carl Barnstedt.
Indem Wir nun vorstehendes Abkommen
hiedurch öffentlich bekannt machen, ernennen
Wir , Inhalts des Artikel VI. desselben,
Unfern Landgerichts-Assessor Gerhard August
Frcrichs zum Fiscal, und versichern die Eins
gesessenen der Herrschaft Kuiphauseu Unse¬
rer Ober-Herrlichen Gnade.

Urkundlich Unserer re. re.

Zi) Regierungs - Vekanntmach ung
vom 22. Juli , xudl . am 29. Juli
1826. ^
Zur näheren Erläuterung des §. 8. der̂ ^

^ ^ terung dcS tz. 8
IregierungS- Bekanntmachung vom Z-8. ^ an. derReg!crlMi.s-
1820. (Gesetzsammlung4. Band, 11. G . 6. Beka»»tmach-
f. g.) in Betreff des Einschuttens des Vie- '̂
hes, der dafür zu entrichtenden Vergütung.Betreff des

Mehschüttens.
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und zu leistenden Entschädigung, sendet dis
Negierung sich veranlaßt, bekannt zn machen,
daß dem Eigcnthümcr des eingeschütteten Vie¬
hes, wenn er durch Taxation des verursach¬
ten Schadens den Beweis, daß solcher weni¬
ger, als daS im §. 2. der angeführten Regie¬
rungs-Bekanntmachung bestimmte Schnttgeld
betrage, fuhren will, diese Beweisführung
allerdings freisichc, und er in solchem Fall
nicht mehr, als die durch die beeidigten Taxa¬
toren bestimmte Entschädigung an den Land¬
besitzer zu entrichten habe.

I2 ) Cammer - Publication vom 24.
Juli,  i >uk>I. am 29. Juli  1826.

Ernennung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gua-

Otz-^ 'uBEn' d'Ast geruhet haben, den Kaufmann Mat-
l!i Norwegen z. thias Otzen zu Bergen , in Norwegen , zu

^w-'-gischm̂ Consul daselbst zn ernennen, und
CoiistUdMbst. selbiger in dieser Eigenschaft von dem König¬

lich Schwedisch-Norwegischen Gouvernement
anerkannt worden ist, wird zur Nachricht der
Kausleute und Seefahrer im hiesigen Hcrzog-
thum und in der Herrschaft Jever hiedurch be¬
kannt gemacht. Zugleich werden alle unter
Herzoglich Oldenbürgischer Flagge fahrende
Schiffs - Capitaincs, welche die obgedachte
auswärtige Handelsstadt besuchen, hiedurch
ernstlich angewiesen, in Ansehung der Vor-
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lcgung ihrer Passe und sonstigen Papiere,
bei dem vbgedachten Herzoglichen Consulat
die Vorschriften der Verordnung vom 29.
Mai i8eZ. (Gesetzsammlung ^tcr Band H.
Seite 145 .) gebührend zu befolgen.

zz ) Eonsistorial - Bekanntmachung
vom 26 . Juli , xubl . am s . August
1826.

Damit die Feier des Saat - und Ernbte - N^ ^ „g des
festes die Arbeiten der Landlcute nicht vvrSa -u - >md
völliger Beendigung der Aussaat und Erndte ^ ^ ^ " "'
unterbreche, und diese Bet - und Dank -Tage
überall mit ungestörtem Sinne begangen wer¬
den mögen, haben Seine Herzogliche Durch¬
laucht , auf Antrag des Conststoriums , zu
genehmigen geruhet : daß von nächstem Jahre
an , in der Regel,

daö Saatfest am letzten Freitage
des Maimonats , wenn aber das Him-
melfahrtsfest auf den Donnerstag vorher
fallt , am ersten Freitage des Zuniuö,

das Erndtefest am letzten Freitage
des Octobers,

gefeiert werden soll; welches hierdurch znr-
öffentlichen Kunde gebracht wird.



NLHl-rcB -stim-
mungen der
Camnwr - Kc-
kaiuitmachung
vsm r/ . Juni
(6 J >ui ) i8 ><!
wegen der Um¬
schreibungen im
Deichfreien -Äe-

ister.
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Z4) C a m ui cr - Bckannt m a chn n g v 0 n:
24 - Juli / pudj . arn 2. August 1826.

Da wegen der Bewirkung der Umschrei¬
bungen im Dcichfreienregister , nach dem §. 4.
der Cannncr - Bekanntmachung vom 27 . Inn.
(6 . Jul . ) i8iZ-  sGcseßsamml . »r B . II.
S . 164 .) einige Zweifel entstanden find , so
st'ndct die Cammer sich veranlaßt , deshalb
annoch ferner Folgendes bekannt zu machen:

1) Bei jeder Veränderung ln der Person
deS EigenthümcrS eines deichfreien
Grundstücks ( oder , wenn mehrere Per¬
sonen solches gemeinschaftlich besitzen,
einer von denselben) muß die Umschrei¬
bung iui Register der deichsreien Lände¬
reien von dem neuen Eigcnthümcr be¬
wirkt werden.

2 ) ES steht einem jeden frei , diese Um¬
schreibung im Deichsreien - Register bei
dem Amte , in dessen District das Grund¬
stück liegt , auf eben diese Weise nachzu¬
suchen, wie wegen der Umschreibung an¬
derer Immobilien im §. 64 . der Beam¬
ten Instruction vorgeschrieben ist.

Will aber jemand diese Umschreibung
unmittelbar bei der Cammer nachsuchcn,
so kann solches nur vermittelst eines
schriftlichen Gesuchs geschehen, welchem
die Dvcumeute , die zum Beweis des
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Eigenthnmsrcchts desjenigen , der die
Umschreibung auf seinen Namen ver¬
langt , dienen sollen , im Original oder

in beglaubigter Abschrift sofort angelegt
werden müssen.

z ) Die Bewirkung der Umschreibung kann

zwar zu jeder Zeit geschehn , sie muß
aber spätestens , und bei Vermeidung
der in dcm 'angezogen § . 4 . der Bekannt¬
machung vom 27 . Junius ( 6 . Julius)
1815 . androheten Brüche , zu der Zeit
nachgesucht werden , wenn nach der vor-

gefallenen Besi 'Hverandcrung die Deich-
freiengeldcr zum erstenmal fällig sind.
Wer solche alsdann unmittelbar an die

Deichcassc bezahlen will , der muß bei
der Bezahlung zugleich  entweder sein
schriftliches Umschreibungsgcsuch einrci-

chcn , oder eine Bescheinigung des Amts,
daß bei demselben die Umschreibung bc-
würkt sei , produciren . Wer aber die

Deichfreiengeldcr auf dem Amte bezahlt,
der muß zugleich,  wenn es nicht schon
früher geschehen ist , die Umschreibung
auf dem Amte nachsuchen.

4 ) Wer die Umschreibung nicht auf diese

Weise nachgesucht hat,  der wird dem¬
nächst unabbittlich in die angedrohcte
Brüche von fünf Goldguldcn genommen.



Hüben Vormünder oder Cüratoren die

Bewirkung der Umschreibung auf ihre

Pupillen oder Curandeu versäumt , so

müssen sie selbst diese Brüche aus ihrem

eignen Vermögen entrichten , da solche

eine Strafe ihrer Nachlässigkeit ist.

Den Aemteru wird es besonders zur Pflicht

gemacht , auf die Befolgung dieser A nordnung

zu achten , und jeden Contraventionsfall zur

Anzeige zu bringen.

Ig ) Regier ungs - Bekanntmachung

vom 2g . Juli, ^ubl . am g . August

1826.

Dwrtnmig ki- Die von Martinique und St . Domingo

likrQi '.avLnt-'.i- auf der Weser ankommcndcn Schiffe sollen,

ne ubcr oie von ^icam des dort angeblich herrschenden gelben

SU Domingo Fiebers , auch hier , zur Verhütung einer , u

kommende» dcr jetzigen heißen Jahreszeit zu befürchten»

den Verbreitung dieser ansteckenden Krankheit

in den hiesigen Gegenden , rücksichtlich des

Gesundheits - Anstandes der Mannschaft , ei¬

ner Bcobachtungo - O.uarantaine von 8 Tagen,

bis weiter , unterworfen werden.

Die Lootscn , welche die aus diesen Gegen¬

den kommenden Schiffe cinbringen , werden

daher angewiesen , diese > Schiffe zuvor auf

dem gewöhnlichen O. uarantaine - Platze unter¬

halb Bleien , Zur Untersuchung von Seiten



der Quarantaine -Commission , vor Anker zu
bringen , und die CapitaiNe und die >Mann¬
schaft dieser Schiffe , bei Vermeidung schwe¬

rer , gesetzlicher Bestrafung , befehliget , die
Anordnungen der Quarantaine -Officialen ge¬
nau zu befolgen . Wenn die aus den gedach¬
ten Gegenden kommenden Schiffe auf der
Reise keine Todten noch Kranken gehabt , die
Mannschaft nach der Musterrolle vollzählig
und gesund ist , auch wahrend der Zeit der
Observations - Quarantäne gesund bleibet,
auch sonst keine verdächtige , besondere Besorg¬
nisse erregende Umstande vorliegen : so soll
diesen Schiffen , nach Ablauf der achttägigen
O. uarantaine -Zeit , wahrend welcher das Schiff
fleißig gelüftet und allenthalben tüchtig ge¬
reinigt werden soll , sofort freie Practica er-
theilet werden , im entgegengesetzten Falle aber
wird die Regierung , den jedesmaligen Um¬
standen nach , auf den Bericht der Quaran-

taine - Commission , die weitere angemessene
Verfügung erlassen.

Zö) Regierungs - Bekanntmachung
vom 2 . August , xukl . am 9 . Aug.
1826.

Es wird hkemit zur allgemeinere Kunde Wegen b-r

gebracht , daß , in Gemäßheit des Landes - ^ ^ ^ fundc-
herrlichen Patents vom 10 . Julius d. Z . der Herxsch«i^

G



Äniphausou <
bon Gräflich
Bcntinkschcn
Bevollmächtig --
ten.

Den Handel
mit unverarbei¬
teten Pferde¬
haaren betref¬
fend.

^bic ucbergabc der Herrschaft Kniphauftn an
den Gräflich Bentinckschen Bevollmächtigten

in Gegenwart deS vberhoheitlichc » FiScals am
zi . Julius dieses Jahrs

Statt gesunde » hat / welchem zufolge sammt-

liche Behörden deS Hcrzvgthumö angewiesen
find , sich , unter Berücksichtigung der im Ab¬
kommen vom 8 . Aunius 182Z . ciithalkeuen

Bestimmungen , der Cognition in Kniphau-
sischcn Sachen , von jenem TaZe an , gänz¬
lich zu enthalten.

F7 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 26 . August , xudl . am zo . Aug.
1826.

Da in einigen Gegenden des Landes ver¬
schiedentlich Fälle vorgekommcn sind , daß den

Pferden auf der Weide die Schweife und

Mähnen diebischer Wiese abgeschuitten sind,
ohne daß die Thater haben ausfindig gemacht
werden können , so wird zur Verhütung sol¬
cher Frevel hiemit allgemein angeordnet:

daß vom 1 . October d . Z . an , der Han¬
del mit unverarbeiteten Pferdehaaren nur
auf einen besondern schriftlichen Erlaub-

nißschein des Amts gestattet seyn soll.
Zeder unbefugte Handel ist mit Z bis aZ

Rthlr . Gold Bruche und Consiscation der
Haare vom Amte zu strafen , vorbchältlich
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der etwa Anwendung findenden Bestimmun¬
gen des Strafgesetzbuchs.

Zugleich wird hiemit den Amts -Unterbcdken-
ten und Landdeagonern besondere Aufmerksam¬
keit auf solche Beschädigungen zur Pflicht ge¬
macht , und ihnen für den Fall , wenn der
Thater durch ihre Bemühungen entdeckt wird,
nach Umständen eine angemessene Belohnung
zugesichert.

I8 ) Publication vom 2 . Septemb»
1826,

Seine Herzogliche Durchlaucht haben ge- Die neue Ver¬
suchet , mittelst Cabinets - Rescripts vom 28 . Altung und äu»
August d. Z ., die neue Verfassung und äußeres
Würksamkeit des Icverschen Cvnsistoriums schen Confisto.
betreffend , folgende Höchste Bestimmung " "^ betreff,
ergehen zu lassen:

Zn Jever soll künftig eine , einen Thekl
deS hiesigen Cvnsistoriums ausmachende,
beständige Consistorial -DepUtation beste¬
hen , die aus einigen weltlichen Beisitzern,
dem Superintendenten , der zugleich
Haupt -Pastor ist , und dem sävocatus

prarmn csussrum zusammen gesetzt seyn
soll.

G 2
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Zg ) Landesherrliche Verordnung
vom 28 . August , xukl . am 6 . Sept.
1826.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwig rc. rc-

Thun kund hiemit:

In Betreff der Da in verschiedenen Gegenden des Her-

Aenderun̂ d-rzogthums und der Erbherrschaft Jever , be-
Geschlechts- Na- sonders unter den Landleuten , die Gewohn-

heit besteht , den Familien -Namen ( Geschlechts-
Namen , Stamm - Namen ) willkührlich zu
andern , indsm an einigen Orten der Taufna¬
me des Vaters dazu genommen , an andern
der Name einer erworbenen Hofstelle oder
eines bezogenen Hauses , entweder allein , oder
in Verbindung mit dem ursprünglichen Fami¬
lien - Namen geführt wird , hieraus aber man-
nichfaltige Verwirrungen und eine Unsicherheit
entsteht , die den größten Nachtheil bringen
kann, ' so sinden Wir Uns bewogen , auf An¬
trag Unserer Oldenburgischen Regierung Fol¬
gendes zu verordnen:

§ . 1, Ein jeder soll hinführo nur Ei¬
nen Stamm- oder Familien-Namen führen.

§ . 2. Bei allen Handlungen , insbeson¬
dere in Schriften , soll man sich desjenigen
Namens bedienen , welcher in dem Taufregi-



ster als Familien - Namen des ehelichen Va¬
ters aufgeführt steht . ,

§ . z . Wer eine Aenderung des Na¬
mens , oder einen Ansatz zu demselben wünscht,
mnß solches der Regierung anzeigen , damit
diese , nach ertheilter Genehmigung , darüber
eine öffentliche Bekanntmachung erlasse.

§ . 4 . Zn dem Falle des § . z . ist jeder
verbunden , die Nachtragung seines neuen
Namens auf den Grund der erhaltenen Re¬
gierungs - Genehmigung , in den Catastern,
Hypothekei buchen , und andern öffentlichen
Registern bei dem Amte , so wie die Nach-
tragung in den Kirchenbüchern bei dem Pre¬
diger , nachzusuchen.

§ . Z. Contravcntionen gegen diese Vor¬
schriften werden vom Amte mit 1. bis io
Rthlr . polieeilich bestraft.

Alle obrigkeitliche Behörden , so wie Pre¬
diger und Schullehrer , werden aufgefordert,
jede Gelegenheit , namentlich auch bei den
Versammlungen der Ausschüsse , zu benutzen,
um die Eingesessenen da , wo die Gewohnheit
willkührlickcr Privatabanderung des Familien-
Namens besteht , auf die großen Nachtheile
derselben , und auf die Wichtigkeit der Erhal¬
tung eines bestimmten Familien - Namsns
aufmerksam zu machen , Contravcntionen
aber beim Amte zur Anzeige zu bringen.
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Wonach sich jedermann schuldigst zu ach¬
ten hat.

Urkundlich Unserer rc»

40) Cammer - Bekanntmachung vom
Zr . Aug ., xubl . am §. Sept . 1826.

LbSnderung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gnäs
FeÄpÜttn.̂ " geruhet haben , mittelst Höchsten Re-

fcripts vom 28 . d. M . eine Abänderung des
tn dem Gränzzoll - Tarif vom 27. Februar
i8rZ . S -8. bestimmten Gränzzolls von Feder¬
spulen, zum Besten der eknländischen Schreib-
feder - Fabriken , in der Maße zu bewilligen,-
daß davon künftig biö weiter entrichtet wer¬
den soll:

für looo Stück rohe Federspnlen ausgehend
12 Gr.

einkommend i Gr.
für 1000 Stück fabricirte Schreibfedern'

ausgehend . . . 2 Gr.
einkommend z6 Gr.

wogegen der Transitzoll für durchgehende
Federfpulen , wie bisher , mit 12 Gr . für
1000 Stuck auch ferner zu entrichten ist,
wird hiedurch zur Nachricht öffentlich bekannt
gemacht, und haben die Gränzzoll - Einneh¬
mer hiernach von jeßt an zu verfahren.

Zn Ansehung der durchzuführendcn rohen
Federspulen wird noch insbesondere bestimmt,



daß dafür bei der Einfuhr der Transitzoll

von 12 Gr . für jede 1000 Stück entrichtet

werden muß , dagegen selbige demnächst bei

der Ausfuhr gegen Abgcbung des Transit-

schcins zollfrei pafsirerr . Von dnrchzuführen-

den fabricirten Schreibfedern muß der Ein¬

gangszoll von z6 Gr . für jede rooo Stuck

bei der Einfuhr entrichtet werden , wovon

demnächst bei der Ausfuhr , nachdem zuvor der

angegebene Bestand der auözuführenden Quan¬

tität von dem Gränzzoll - Einnehmer genau

untersucht und richtig befunden ist , 2g , Gr.

für jede würklich wieder ausgehende ioo«

Stück zurückgegeben werden . Es darf aber

die Ein - und Ausfuhr solcher rransttirenden

Schreibftdcrn nur bei einer Hauptgränzzoll - ,

statte gescheht ! , und findet eine Aurückzah - ,

.lung des bezahlten Zolls bei den Nebenzvll - -

statten nicht Statt»

41 ) Ca muter - Bekanntmachung vom

5 . Sept ., publ . am iz . Sept.  1826»

Da -Zweifel darüber entstanden sind , ob Mhsre Bestim-

zu einem Bärgschaftsdvcument , wenn in dem - mungen der

selben zugleich eine Hypothekbestellung

Einwilligung zur Zngrossation von Seiten der Beziehung auf

Bärgen enthalten ist , Stempelpapier

der ersten oder zweiten Classe genvmmen wer¬

den u -üsse : so werden m unmittelbarem Höch-
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steil Auftrags Seiner Herzoglichen Durchlaucht
die darüber in den Paragraphen i . und 2.
der Redaction der Stempelpapier - Verord¬
nungen enthaltenen Bestimmungen dahin in-
terpretirt , daß in einem solchen Falle nur
Stempelpapier der zweiten Classc genommen
zu werden brauche.

42 ) Publikation des Genera l - Di-
rectoriums desArmenwesens vom
6 . Sept . , publ . am iz . Se Pt . 1826.

Erstattung der Da die hiesige Special - Direktion des

?sstmKr "d1e Stadt - Armenwesens wiederholte und gerech-
!N das Kran - te Beschwerde darüber geführt hat , daß die
kenhaus aufge- dem sande die Ver¬

men aus dem pflegungskosten für thre , rn der Stadt sich

Lande . aufhaltenden , in das hiesige Krankenhaus

aufgenommenen Armen , nicht immer zur rech¬
ten Aeit erstatten und die deshalb an sie er¬
gehenden Aufforderungen oft unberücksichtigt
bleiben , so wird den sämmtlichen Direktionen
hiedurch aufgegebcn , solche. Vorschüsse jedes¬
mal , spätestens 6 Wochen nach erhaltener
Rechnung , unfehlbar zu berichtigen , da der
hiesigen Special - Direktion nicht zugemuthet
werden mag , auf die Berichtigung ihrer
Vorschüsse langer zu warten.

Dabei wird noch bemerkt , daß aucü in
dem Fall , wenn die Verpflegungskosicu von
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den Angehörigen der Kranken wieder ersetzt
werden können und müssen , es lediglich Sache

derjenigen Special - Direction sey , solche bei-
znfordern , für deren Rechnung die Verpfle¬

gung hicfclbst Statt gefunden hat.

4z ) Cammer - Bekanntmachung vom
i6 . Scpt . , xndl . am sz - Sept.  1826.

Es ist aus policeilichen Rücksichten nöthigEinschrässmig
gefunden , das Hausiren zum Lumpen - San --
meln in der Herrschaft Jever für die Zukunft sammeln w dr¬
unter Aufsicht zu stellen , und solches daselbst , A-
wie in den übrigen Theilen des Herzogthums/ " '

nur denjenigen zu gestatten , welche .dazu be¬
sonders werden concefsionirr werden.

Allen andern wird das Hausiren zum
Lumpen - Sammeln in der Herrschaft Jever
bei zehn Rthlr . Gold Brüche für jeden Con-
travcntionsfall und Consiscation der bei dem

Contravcnienten gefundenen Lumpen und
Aauschwanren hiedurch verboten , und es wer¬
den die Amts - Unterbediente angewiesen , dar¬
über zu wachen , daß dieses Verbot nicht über¬
treten werde , und die Lumpen - Sammler,

welche ihre Befugniß zürn Hausir - Einkauf
der Lumpen nicht durch 'Amtsbescheinigungen
nachzuweisen vermögen , anzuhalten und vor

das Amt zu führen , weiches dann nach der



VorsichtSmaaß-
regeln wegen
des Milzbran¬
des ! beim , Horn
vieh.

obigen Vorschrift , unter Vorbehalt des Rc-
curses an die Cammer , zu erkennen hat.

44 ) Regier n ngs - Bekannt m a chung
vom 12 . Dctob . , flukl . am i4 . Oct»
1826.

Da der Milzbrand sich in verschiedenen
Gegenden des Auslandes beim Vieh gezeigt

-hat , so wird allen Thicrärzten hierdurch auft
gsgeben , in ihrern Wirkungskreise genau dar¬
auf zu achten , ob auch hier im fände sich
Spuren davon zeigen , und in diesem Falle
unverzüglich  nicht allein dem Amte da¬
von Anzeige zu machen , sondern auch der
Regierung ausführlich darüber Bericht zu
erstatten.

Die Aemter , Kirchspiels - und Bauer-

Vögte haben auf diese verderbliche Krankheit
ebenfalls genau Acht zu geben , und den Ein¬
gesessenen wird empfohlen , bei etwanigen An¬
zeichen derselben , sofort einen concessionirteL
Thierarzt zu Rathe zu ziehen.

Der Milzbrand befällt gewöhnlich die stärk¬
sten , gesundesten Thiere , die noch kurz vor¬
her gut gefressen und wiedcrkäuet haben . Ei-
genthümliche Kennzeichen sind : schäumendes
Maul der Thiere , rsthe mit Blut unterlau¬
fene entzündete Augen , lahmen auf den Bvr-
derfüßen , Beulen und Geschwülste , vorzüglich



am Halse , kn der Lendcngcgend und an der
innern Seite des Schenkels , plötzliches Er¬
kranken und äußerst schnelles Crepiren.

45 ) Consistorial - Bekanntmachung
vom  ig - Oct . , xudl . am ar . Octob.
1826.
Indem Seine Herzogliche Durchlaucht Competcnz der

durch eine höchste Resolution vom 28 . Aug.
I . , andre  Stelle des Cvnsistorium zu Jever, .^0 » r» Ehe¬
eine, einen Theil des hiesigen Consistoriums lach"'-
ansmachende, beständige Consistorial - Depu¬
tation in Jever niedergesetzt haben , ist zu¬
gleich vorgefchricben:

daß Processe in Ehesachen von der Je-
verschcn Eonsistsrial -Depntation bis zum
Schluß zu instruiren und dann die Arte»
an das Oldenburgische Consistorium zun;
Spruch zu senden sind, gegen welchcn-
Sprnch keine Rechtsmittel Statt sinden;

welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wird.

46 ) Bekanntmachung des Del me re¬
ih erster Stadtmag istrals yom iz.
Oct . xudl . am 25. Octvb.  1826.

Im Aufträge der Herzoglichen Regierung Berschung der
im Rescripte vom -xß . d. M . wird bekannt daft-ieii Pftrde-
gemacht, daß die beiden in Delmenhorst bis-
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her vor Lichtmeß und vor Johannis Statt
gehabten Pferdemarkte künftig jährlich

r ) am Mittwoch vor dem Montag vor
Philippi Iaeobi , d. h . den i . Mai
(also zwischen dem ig . und 26 . April)
UNd

2 ) am Donnerstag vor dem Montag nach
Vartholomäi , d. h . den 24 . Aug . , ( al¬
so zwischen dem 20 . und 27 . Aug . )

gehalten werden sollen.

47 ) Landesherrliche Verordnung
vom Io . Octob . , xubl . am 8 . Nov.
egsö.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwig rc.

Thun kund hiemit:

Umschreibung Es ist in Unserer Erbherrschaft Z 'ever
mittelst einer Landesherrlichen Verordnung

dereien' iu dcrvvm 20 . November 1716 . besohlen , daß alle

Jcv ^ bctikff 2 tnsehul,g weinkanfspflichtiger Ländereien
cinqctretcne Besißverändcrungcn bei Sterbe-
fäilcn vor der Beerdigung des Erblassers,
und bei Uebcrtragungcn unter Lebenden in¬
nerhalb sechs Wochen nach erfolgter BestH-
veränderung bei der Herrschaftlichen Nentey
zur Anzeige gebracht werden sollen , und es
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ist die Erlegung doppelter Weinkaufe und
Geschenke , als Strafe einer desfalligen Ver-
faumniß , festgesetzt.

Um nun die Strenge dieser gesetzlichen
Bestimmungen sowohl in Betreff der Kürze
der Meldungsfrist bei Sterbefallen , als auch
hinsichtlich der angcdrvhtcn Strafe , welche
nach dem verschiedenen Betrage der Welnkeu-
fe und Geschenke zur Einrichtung einer an¬
sehnlichen Geldsumme hinangehen kann , so
weit die Umstande cs gestatten , Zu mildern,
zugleich aber auch zu bewirken , daß alle ver¬
fallende Grundbesitz -Veränderungen ohne Aus¬
nahme , wie es die in den Grund - Abgaben-
Registern zu erhaltende Ordnung erheischt,
in diese eingetragen werden , sinden Wir Uns
bewogen . Nachstehendes zu verordnen.

1) Die in der ungezogenen fandeshcrrlichen
Verordnung vom 20 . November 1716.
festgesetzten Meldungsfristen und Stra¬
fe werden hiedurch abgcschafft.

2 ) Künftig sind aber alle und jede bei
Grundstücken in der Erbherrschaft Je¬
ver , es feien solche wcinkaufspflichtig
oder nicht , vorgefallene Besißverandc-
rungen , bei Vermeidung einer Brüche
von 15 Rthlr . Gold , innerhalb vier
Wochen nach cingctrerenem Besiß - Ver-
änderungs -Fall , bei dem Amte , indes-



Näher - Bestim¬
mung der Lan¬
der-Herrlichen
Verordnung

sin Bezirke das Grundstück, welches eis
neu andern Besitzer erhalten hat, belegen
ist, von diesem neuen Besitzer, behuf der
erforderlichen Umschreibungen in den
Registern, anzuzeigen, und mittelst
Production der darüber sprechenden Dos
cumente gehörig nachzuweisen.

Wir mögen von den Eingesessenen Unse¬
rer Erbherrschaft Jever erwarten, daß sie
dieser Vorschrift, wodurch die bisherige Frist
für die Nachsuchung der rcgisterlichen Um*
schrcibungen bei Sterbefallen genügend erwei¬
tert worden, gebührend Nachkommen werden»
Sollte dennoch aber dawider gefehlt werden,
so ist für jeden Contraventions-Fall von dem
Ämte, bei welchem die Besitz- Veränderung
anzuzeigen war, die verordnet̂ Brüche ohne
alle Nachsicht, indem diese mit der nvthwens
digen Erhaltung der Ordnung in den Registern
unverträglich ist, zu erkennen und beizutrciben,
und es hat Unsere Cammer darüber zu wa¬
chen, daß solches geschehe»

Urkundlich Unserer re.

48) Cammer - Publicativn vom z.
Nvv. , x>udl . am 8» Novemb.  1S26.

Die Cammer muß sich veranlaßt finden,
die genaueste Befolgung der Vorschriften,
welche in der Landesherrlichen Verordnung
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-vom 2y . Decerribcr 1A14 . , betreffend die vom 29. Dcc.
Herstellung der vor der Französischen Oceu - ' L11, rn Bozic

. . ^ r ' buirg aus die.patrvn bestandenen Abgaben / ructpchtllch dertzi, „sur„r^ „z,
Cvnfumtions - Steuer enthafte » sind , hie - st«icr.
durch in Erinnerung zu bringen , und bestimmt
sie in Gemäßheit derselben und zur Hebung
-aller etwaige » Mißdeutungen:

r ) zum § . 18 . b . ; von allen  der Acclfe
unterrvorsenen Waaren , welche im Lan¬
de verfertigt sind , muß die Angabe
-jedesmal nach der Anordnung des
§ . rg . K- gemacht werden , cs wird aber
für den Theil dieser Waaren die Evn-
sumtiousstruer nicht wirklich bezahlt,
der nach den sofort bei der Angabe pro-
ducirten Zollscheinen im Laufe des Vier¬
tel - Jahrs refp . Monats wirklich aus-
geführt und verzollt ist ; für den Theil
der angegebenen Waaren , der im Lande
abgeseßt ist , muß aber die Consumtions-
Steuer sofort entrichtet werden , und ist
der Rest der Waaren auf die Angabe
des nächsten Vierteljahrs refp . Monats
zu übertragen.

2 ) Eine Berufung des verordnungsmäßig
zu Angaben Verpflichteten darauf,
daß er die Waare mit der Bedingung
Verkauft habe , daß der Käufer die Con-
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srnntions - Steuer davon entrichte , ist
d noch ans unzulasstg.

-; ) Die iur Z. i8 - g > erwähnte eidliche
Bestätigung wird künftig in jedem Vier¬
tel - scahrc rsss, . in jedem Monate nicht
mir von mchrern derjenigen , welche An¬
gaben gemacht Haren , verlangt werden,
sondern es werden auch diejenigen , von
welchen Angaben zu erwarten gewesen
waren , zur .eidlichen Versicherung anf-
gesoroert werden , daß sie keine zu ma¬
chen hatten.

Den Behörden ist bei eigner Verantwort¬
lichkeit vorgeschriebcn , die Verordnung ohne
alle Nachsi 'cht und ohne alle Rücksicht zu voll¬
ziehen , und werden die Betreffende » auf die
im § . 18 . l >tt . k . derselben angcdrohten
Strafen hingewieftn.

4g ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 4 . Nov . , xubl . am 8 . Nov.
1826.

Bezcichnungdtt Die Regierung hat beschlossen : in den,
verichicdene» dc „ Ausfall der , nach der Verordnung

sn dcn. Über den vom >8 . Aul . 181Z . angestellten , vorlaust-
AusfalldesTen- gen Prüfling ( Tentamen ) der Candidäten zum

fteugenden,Â Civilstaatsdienst , üuszuferrigcndcn Attestaten
rcstaten . die verschiedenen O . ualificationcn der Geprüf¬

ten und zulässig Befundenen künftig mit dem
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ersten , zweiten ober  dritten Character,
vorbehältlich angemessener besonderer Mo¬
difikation , zu bezeichnen , welches hierdurch
zur öffentlichen Kunde gebracht wird.

50 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom  s . Dec . , xudi . am 6 . Decemb.
1826»

Wenn gleich in der Regel kein Amt und Erweiterung

kein Amtsofficial befugt ist , außerhalb des ^ ^ ss-
Amtsdistrictö Amtshandlungen vorzunehmen , chung vom 10.
so ist doch davon nicht nur die Nacheile zu ^ v. -8-6., >ve-

Verfolgung flüchtiger Verbrecher ausgenom - Haussuchungen
men , sondern es wird auch hierdurch bis wei¬
ter gestattet , allgemeine Haussuchungen ( Re¬
gierungs -Bekanntmachung vom i . Nov . 1816.
Ges . Samml . B . z . Nr . 49 .) auch über
die AmtSgränze auf die jenseits derselbe»
in der Nahe belegenen Wohnungen als¬
dann zu erstrecken , wenn die Umstände von
der Art find , daß nicht füglich die benachbar¬
te Behörde von der beabfichtigten Haussu¬
chung zuvor benachrichtigt und um Beiord¬
nung eines ihres Officialen requirirt werden
kann . Zn solchem Falle ist indessen das be¬
nachbarte Amt , in dessen District die Haus¬
suchung erstreckt ,worden , sofort davon in
Kenutniß zu setzen.

H
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Zi ) C a IN me r - Pu b l i c a tio n vom 29.
Rov,,  iindl . am 6. Dec - 182O.

Modisication Bei dem jetzt veränderten Preise von

chm!g? om' 8 "^ ' " itzn ! muß die Cammer sich veranlaßt
Jan ? ,824 , wc- si' nden , in Beziehung auf ihre dcsfallige Be-

gcnEntrlcktung vom 6 . Januar 1824 . hin-

dem kn hiesiger üchklich der Entrichtung der Matten von dem
Stadt eilige- IN hiesige Stadt zum Verkauf crngefnhrt
führten Mehle , Mehle , hiedurch zur Kenntniß des

Pnblieums zu bringen , daß die in jener Be¬
kanntmachung auf 28 Gr . Courant , inclu¬
sive des Sichtcl - und Beutel - Geldes , be¬
stimmten Matten , von 200 Pfund Mehl
bis weiter nach dem jetzigen Preise des Wai-
tzcns aä 90 Rthlr . die Last mit 7,2 Gr . Cour .,
ebenfalls inclusive Sichtet - und Beutelgeld,
zu entrichten sind , und werden im übrigen
die in jener Bekanntmachung wegen Entrich¬
tung solcher Matten enthaltenen Vorschrif¬
ten bei dieser Gelegenheit denjenigen , die cs
angeht , in Erinnerung gebracht.

§r ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 9 . Dec . , xudl . am iZ . Dec.
1826.

Nigorisation Bei den oberen Administrativ - Behörden
derfrühernBer - ist seit längerer Zeit die Bemerkung gemacht,

trcffdcrFörmrĉ ^ ß von den bei ihnen einkommenden Gestt-
der an die Odern chen und Vorstellungen viele nicht so eittge-
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richtet sind ', wie durch die Regicrungs - Be- Administrativ-
kauntmachnngen vom 11 . Mai 1814 -,
April 1817 . und zci . Nov . 1818 . <Geseß- und Borstellu»
sammlung Band 1 . LZ8 ., Band Z . Il ^ en.
xnA . 26 . und III . xsZ . 81 ^ ) vorgc-
schrieben ist.

Die Regierung findet sich daher veranlaßt,
diejenigen , die bei den oberen Administrativ-
Vehörden Gesuche oder Vorstellungen einrci-
chen wollen , an die Befolgung dieser Vor¬
schriften zu erinnern , wonach insbesondere

1 ) eine solche Eingabe — wenn sie nicht
Gesuche um Befristung mit Herrschaft¬
lichen Gefällen , oder um Erlassung der¬
selben wegen erzeugter 7 Söhne , oder
wegen erlittenen Brandschadens enthalt,
oder von Ofstcialen über Angelegenhei¬
ten , die den öffentlichen Dienst betreffen,
eiugereicht wird — auf Stempel -Papier
zu 18 Gr . geschrieben , auch

2 ) von dem Concipienten , und zwar von
einem solchen , der zur Verfertigung
solcher Eingaben berechtigt oder concef-
sionirt ist , unterschrieben , und

z ) von demselben der specist ' cirte Betrag
seiner Gebühren und 'Auslagen darunter
jedesmal bemerkt , endlich
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4 ) wenn sie eine Beschwerde über eine

Amtsverfügung enthält , dasjenige , was
die Regierungs - Bekanntmachung vom
so . Dec . 1814 . ( Gesetzsammlung Band
L . I . xag . 74 . ) vorschreibt , genau be¬
obachtet scyn muß ; und haben diejeni¬
gen , welche bei ihren Eingaben diese
Vorschriften ganz oder zum Theil un-
befolgt lassen , es sich selbst beizumesscn,
wenn solche ohne Verfügung zurückge¬
legt werden.

Zz ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 9 . Dec . , xukl . am iZ . Dec.
1826.

Aufhetzung der Bei der vorgerückten Zahrszeit und Ken bes

r I *â eorrne-^ dgenden Nachrichten über den Gesundheits-
tenQuarantai . Zustand in den verschiedenen Weltgegenden
ntz>Maaßr 'egeln. werde » die durch die Bekanntmachung vorn

29 . Julius d. Z . augeordneten Quarautaine-
Maaßregeln bis weiter hierdurch wieder auf¬
gehoben.

Z4 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 2Z . Dec . , xudl . am 27 . Dec.
1827.

Privilegium Nachdem auf Seiner Herzoglichen Durch-
druck der höchste Befehle vom Z. April 1823 . und



vom 24 . October 1826 . dem Großhcrzoglich Gsetheschen und

Sachsen - Wcimarfcheu Staats - Minister ^ Schill. ttch-»
von Goethe zu Weimar für die von ihm be¬
absichtigte neue vollständige Ausgabe seiner
Werke , und den Kindern des verstorbenen

Herzoglich Sachsen - Meiningschcn Hofraths
von Schiller zu Weimar für die von ihnen

beabsichtigte neue Ausgabe der sämmtlichen

Werke ihres Vaters , in besonderer Rück¬
sicht auf die ausgezeichneten Verdienste , wel¬
che von Goethe und von Schiller sich mn die
Deutsche Litteratur erworben haben , ein

Privilegium gegen Nachdruck — wonach der
Nachdruck nicht nur nach Art . 416 . des Ol-
denburgischen Strafgesetzbuches , außer der
Verbindlichkeit zum Schadenersatz , mit Con-
siscatiouder nachgedruckten Auflage und einer-

dem Betrage des gestifteten Schadens gleich¬
mäßigen Geldbuße bestraft werden soll , son¬
dern auch in Seiner Herzoglichen Durchlaucht
Landen kein außerhalb Landes veranstalteter-
Nachdruck feil geboten oder verkauft werden

darf , widrigenfalls der , Verkäufer der Ver¬

bindlichkeiten zum Schadenersatz , der Strafe
der Consiscation der bei ihm Vorgefundenen
Nachdruck - Eremplare und einer , dem Betrage

des gestifteten Schadens gleichmäßigen Geld¬
buße unterliegt — von der Regierung unter dem

9 . April i8sZ . und resp . 1 . November 1826»



Z/2

erthcilt ist , so wird dieses hiedurch bekannt
gemacht , und es haben alle , die cs angehr,
besonders die Buchdrucker und Buchhändler,
sich hiernach zu achten , und die Obrigkeiten
obige Bestimmungen sich Zur Richtschnur die¬
nen zu lassen.
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